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Vorwort

Vorwort

Die Privatisierungspolitik der Akteu-
re des Neoliberalismus entzieht
immer mehr Bereiche des Lebens

einer demokratischen Gestaltung und un-
terwirft sie dem Diktat der Rentabilität.
Gleichzeitig wächst der Protest der sozia-
len Bewegungen gegen die Kapitalisie-
rung der Welt. Im Zentrum der Diskussi-
on nach möglichen Alternativen stehen
dabei vor allem Forderungen nach der
Bereitstellung, dem Erhalt und dem
Schutz von (globalen) öffentlichen Gütern,
um allen Menschen völlig unabhängig
von sozioökonomischer Leistungsfähig-
keit, Alter, Geschlecht, Herkunft und Haut-
farbe, eine selbstbestimmte Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Bezugspunkt dieser Debatte ist häufig die
1999 von den UNDP-MitarbeiterInnen
Inge Kaul, Isabelle Grunberg und Marc
A. Stern herausgegebene Publikation
„Global Public Goods. International Co-
operation in the 21st Century“.

Auch die AG Frauen im Forum Um-
welt und Entwicklung hat begonnen, sich
mit dem Konzept der Globalen Öffentli-
chen Güter auseinanderzusetzen. Das
Konzept ist nicht unumstritten: Während
die Einen es als Zukunftskonzept für die
internationale Zusammenarbeit sehen,
befürchten Andere, dass das Konzept der
Globalen Öffentliche Güter einen Beitrag
zur Verrechtlichung neoliberaler Globali-
sierungspolitik liefere, indem die allein
monetäre In-Wert-Setzung fortgeführt wird
und politische Ziele wie Frieden, Biodiver-
sität, Gerechtigkeit etc. zu Gütern im öko-
nomischen Sinne degradiert werden.
Schnell kristallisierte sich in der Diskussi-
on heraus, dass es der AG Frauen nicht
in erster Linie um eine kritische Abarbei-

tung und detaillierte Analyse des UN-Kon-
zepts geht, sondern um eine feministische
Perspektive auf den normativen Anspruch,
mit dem Konzept der öffentlichen Güter ein
Gegenkonzept zu Markt und Privatem zu
entwickeln bzw. eine Neubewertung der
Aufgabenverteilung und Verantwortlichkeit
zwischen Markt und Staat zu erreichen.

Aus dieser Auseinandersetzung entwik-
kelte sich die Idee, ein Fachgespräch zu
„Veränderung von Staatlichkeit und öf-
fentliche Güter. Voraussetzungen für
Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtig-
keit und Sicherung der Lebensrundlagen
(livelihood)“ durchzuführen. Dabei sollte
das Hauptaugenmerk zunächst auf den
westlichen Wohlfahrtsstaat und die natio-
nalen öffentlichen Güter gelegt werden.
Im Vorfeld der Veranstaltung wurde ein
gemeinsames Hypothesenpapier erar-
beitet, das neben ersten Statements offe-
ne Fragen enthält, die der Strukturierung
der weiteren Diskussionen dienen sollten.

Aus feministischer Perspektive muss es
in der Auseinandersetzung mit der Kritik
am Abbau des Sozialstaates und der Pri-
vatisierung öffentlicher Güter darum ge-
hen, nicht an einer feministischen Reha-
bilitierung und Wiederherstellung des in
die Krise geratenen fordistischen Wohl-
fahrtstaates mit all seinen patriarchalen
und postkolonialistischen Implikationen
zu arbeiten. Ein feministisches Konezpt
öffentlicher Güter muss diese Hierarchi-
en (geschlechtliche Arbeitsteilung, Aus-
beutung des Südens, Zugriff auf Natur)
vielmehr benennen und sichtbar machen,
um ausgehend von dieser Kritik Alterna-
tiven zu entwickeln. Der Untertitel des
Fachgesprächs verweist auf Schwerpunk-
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Vorwort

te einer solchen Orientierung: In der Aus-
einandersetzung mit dem Konzept öffent-
liche Güter muss erstens die Aufmerksam-
keit verstärkt auf die Sicherung der Le-
bensgrundlagen aller Menschen gelegt
werden. Zweitens geht es um die die Fra-
ge nach den Voraussetzungen, nach den
Rahmenbedingungen.

Die AG Frauen ist sich einig, dass es
dabei von entscheidender Bedeutung ist,
die Organisation der bisher privatförmig
organisierten Sorgearbeit - Carework/
Careeconomy - in den Diskurs über öf-
fentliche Güter aufzunehmen, damit Men-
schen, die bisher un- und unterbezahlt Ver-
antwortung für andere tragen, ihre Inter-
essen ausreichend zum Ausdruck bringen
können. Die Referentinnen nähern sich
diesem Themenkomplex aus unterschied-
lichen Perspektiven:

Daniela Gottschlich und Dagmar
Vinz führen in das Konzept öffentliche
Güter ein und zeigen auf, inwiefern das
Thema relevant ist für Nachhaltigkeit und
Geschlechterpolitik.

Birgit Sauer fragt in ihrem Beitrag da-
nach, wie im Zeitalter neoliberaler Glo-
balisierungspolitik das Verhältnis zwi-
schen (feministischer) „Staatskritik“ und
„Erhalt von (Sozial)Staat“ aussieht. Und
wie der Sozialstaat verändert werden
muss, um in Zeiten der Individualisierung
der Daseinsvorsorge diese Benachteili-
gungen nicht zu vertiefen, sondern (ge-
schlechtsunspezifisch) einzuebnen.

Uta von Winterfeld und Bettina
Bahn-Walkowiak nähern sich dem The-
ma öffentliche Güter zunächst ideenge-
schichtlich und fragen anschließend nach
den Eigentumsrechten am öffentlichen
Gut Umwelt und der Bedeutung des So-
zialstaates.

Christa Wichterich reflektiert das
Konzept Citzenship aus einer feministi-
schen Perspektive und bettet die Debatte
um öffentliche Güter dabei in einen glo-
balen Kontext ein.

Elisabeth Stiefel unterzieht öffentli-
che Güter einem Gender-Radar und
leuchtet dabei insbesondere die Ansätze
der feministischen Ökonomie aus.

Meike Spitzner fokussiert in ihrem
Beitrag das öffentliche Gut Infrastruktur-
systeme und hält offene Fragen u.a. zu
Institutionen, Planungsverfahren, Raum,
Zeit, Recht und Qualitäten fest.

Die AG Frauen hat mit dem Fach-
gespräch und seiner Aufarbeitung in die-
sem Arbeitspapier die Diskussion um öf-
fentliche Güter aus einer feministischen
Perspektive begonnen, jedoch keineswegs
abgeschlossen. In den kommenden Mo-
naten wird es darum gehen, die identifi-
zierten Themenstränge zu vertiefen sowie
Kritik und Visionen entlang von Beispie-
len zu konkretisieren. Themenstränge kön-
nen dabei u. a. Androzentrismus und Ge-
rechtigkeit sowie Biodiversität, Wald und
Kommodifizierung sein.

Daniela Gottschlich, Juliane Grüning, Tanja
Mölders und Dagmar Vinz
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Gemeinsames Hypothesenpapier der AG Frauen

Intro

Der westliche patriarchale Wohlfahrts-
staat ist in der Krise. In Zeiten leerer öffent-
licher Kassen und einer enormen Staats-
verschuldung ist der Staat weniger denn
je in der Lage, Garant des Gemeinwohls
und gesellschaftlicher Reproduktion zu
sein. Immer weniger werden individuelle
und gesellschaftliche Risiken von Seiten
des Staates ausgeglichen.

Im Zuge neoliberaler Globalisierungs-
politik werden die - aus feministischer
Sicht immer schon problematischen -
Grenzen zwischen Öffentlichem und Pri-
vatem neu gezogen: Die Bereitstellung
öffentlicher Güter, die bisher als Sorge-
teilung zwischen privatförmig organisier-
ten Sorgearbeiten (vor allem geleistet von
Frauen in Privathaushalten, im sozialen
„Ehrenamt“ etc.) und dem Wohlfahrts-
staat konzipiert war, verschiebt sich, in-
dem die marktvermittelte Bereitstellung
öffentlicher Güter gegenüber der öffent-
lichen Daseinsvorsorge zunimmt.

Wir haben es mit einer doppelten Pri-
vatisierung zu tun, die auch die Geschlech-
terverhältnisse betrifft und ihre hierar-
chische Struktur zum Teil reproduziert und
verstärkt. Denn die Verantwortung für die
Lebenssicherung wird noch stärker als bis-
her individualisiert (Diskurs: Eigenverant-

Gemeinsames Hypothesenpapier
der AG Frauen im Forum Umwelt
und Entwicklung

Veränderung von Staatlichkeit und öffentliche Güter. Vor-
aussetzungen für Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtigkeit
und Sicherung der Lebensgrundlagen (livelihood)

wortung) und einerseits in die Privathaus-
halte und damit an die Menschen, die
Sorgeverantwortung für andere tragen,
(zurück) verschoben. Die „Krise der Repro-
duktionsarbeit“ wird damit verstärkt. An-
dererseits wird die Verantwortung für die
Lebenssicherung an den Markt abgeben
- mit dem neoliberalen Argument, dass
der Markt samt seiner Mechanismen von
Konkurrenz und Effizienz besser in der
Lage sei, öffentliche Güter herzustellen.
Die Versorgung wird zum Zweck des pri-
vatwirtschaftlichen Gewinns. Gewinne
sind jedoch nur da zu machen, wo auch
Kaufkraft ist. Mit anderen Worten: Privat-
wirtschaftliche Versorgung verstärkt beste-
hende Ungleichheiten, die Gewinnlogik
steht im Gegensatz zum Prinzip des Aus-
gleichs und der Umverteilung.

Das Ziel einer Auseinandersetzung um
die Veränderung von Staatlichkeit im Zu-
sammenhang mit der Her- und Bereitstel-
lung von öffentlichen Gütern kann jedoch
nicht in einer feministischen Rehabilitie-
rung des patriarchalen Wohlfahrtsstaates
und seiner geschlechtlichen Arbeitsteilung
liegen!

Gleichzeitig erscheint zweifelhaft, ob
das Konzept der öffentlichen Güter in sei-
ner jetzigen Form geeignet ist, öffentliche
Daseinsvorsorge, Gemeinwohlorientier-
ung und gesellschaftliche Steuerungs-
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fähigkeit als Werte und als gesellschaftli-
che Praxis zu erhalten bzw. einen Betrag
zu ihrer Bereit- und Herstellung zu leisten.

Auf der einen Seite verweisen die Erfah-
rungen auf internationaler Ebene auf die
Gefahr, dass das Konzept „öffentliche
Güter“ einen Beitrag zur Verrechtlichung
(neoliberaler) Globalisierung und Ökono-
misierung liefert.

Auf der anderen Seite ist noch nicht aus-
gemacht, wie sich der normative Anspruch
(der im Englischen im Doppelsinn des
Wortes deutlich wird: public goods), mit
dem Konzept der öffentlichen Güter ein
Gegenkonzept zu Markt und Privatem zu
entwickeln, vorantreiben ließe. Nicht zu-
letzt die Frage der Finanzierung wird hier
zum entscheidenden Dreh- und Angel-
punkt.

Notwendig erscheint eine Verknüpfung
des Diskurses über öffentliche Güter mit
der Frage nach den Voraussetzungen für
Nachhaltigkeit, Geschlechtergerechtig-
keit und Sicherung der Lebensgrundlagen
aller Menschen.

1. Hypothese zur Crux des Öffent-
lichen und der öffentlichen Güter

Das Öffentliche wurde und wird stets
im Kontrast zu einem Privaten definiert,
das ihm nicht angehört. Dieses Private war
und ist jedoch von zweifacher Gestalt: Als
Privathaushalt, in dem weiterhin patriar-
chale Herrschaft und soziale Ungleichheit
gelten; als Privatwirtschaft, die den Re-
geln des Öffentlichen nicht unterworfen ist.

Aufgrund dieser Zweiteilung kommt
dem (Steuer)Staat eine zentrale Funktion
bei der Her- und Bereitstellung von öffent-
lichen Gütern zu.

2. Hypothese zur Eigentumsfra-
ge: Wem gehört welches Öffent-
liche?

Kennzeichen der bürgerlichen Gesell-
schaft ist, dass nichts wert ist, was allen
gehört. Wert entsteht beispielsweise bei

John Locke erst, wenn die von Gott allen
Menschen geschenkte Natur über Arbeit
in Privateigentum verwandelt wird.

Neue Formen von Öffentlichkeit kön-
nen weder von einer als totalitäre Gesamt-
heit konzipierten Öffentlichkeit aus noch
mittels einer als unteilbare Totalität kon-
zipierten/gedachten Individualität aus
entstehen. Vielmehr bedarf es der Zwi-
schenRäume von gemeinschaftlichem Ei-
gentum, das dann des sorgfältigen, ver-
antwortlichen Umgangs bedarf.

3. Hypothese zur vergessenen
Her- und Bereitstellung der öffent-
lichen Güter

Die in Hypothese 1 angesprochene
zweifache Gestalt des Privaten kann mit
Blick auf öffentliche Güter auch wie folgt
weitergedacht werden: Während die Leis-
tungen der Privathaushalte und insbeson-
dere die Sorgearbeit mit Blick auf die Her-
und Bereitstellung von öffentlichen Gütern
nicht in Wert gesetzt werden, werden zu-
gleich auch die Kosten der Privatwirt-
schaft mit Blick auf den Verbrauch öffent-
licher Güter nicht berechnet.

Es ist also dringend notwendig, die Or-
ganisation der bisher privatförmig orga-
nisierten Sorgearbeit in den Diskurs über
öffentliche Güter aufzunehmen, damit
Menschen, die bisher un- und unterbezahlt
Verantwortung für andere tragen, ihre In-
teressen ausreichend zum Ausdruck brin-
gen können. Daher muss in der Auseinan-
dersetzung mit dem Konzept der öffentli-
chen Güter die Aufmerksamkeit verstärkt
auf die Sicherung der Lebensgrundlagen
aller Menschen gelegt werden.

4. Hypothese zum Loch im Eimer
oder weshalb Konnexität so wich-
tig ist

Sind nun Staatskasse und Stadtsäckel
leer, so folgt daraus zumeist, dass vordem
öffentliche Aufgaben an die Privathaus-
halte (dorthin eher die verlustversprechen-
den Aufgaben) und an die Privatwirtschaft
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(dorthin eher die gewinnversprechenden
Aufgaben) delegiert werden.

Gemäß dem Prinzip der Konnexität
können jedoch Aufgaben (z. B. von Län-
dern an Kommunen und von Kommunen
an engagierte Bürgerinnen und Bürger)
nur dann übertragen werden, wenn zu-
gleich die Mittel zu ihrer Erfüllung bereit-
gestellt werden.

5. Hypothese zu Alternativen in
erster Näherung

Stellt euch vor, das Öffentliche ist gar
nicht der Luxus, von dem neuerdings die
neoliberalen Ökonomen und die neo-
liberal-ökonomische Politik sprechen.
Stellt euch vor, das Öffentliche ist aber
auch nicht das Schützenswerte, das, was
auf jeden Fall bleiben muss, was und wie
es ist. Ja, was denn dann? Könnte das
Öffentliche womöglich weder fix sein
noch starr? Wäre es dann etwas immer
wieder neu Auszuhandelndes?

6. Hypothese zu Alternativen in
zweiter Näherung

Aber beliebig flexibel ist das immer
wieder Auszuhandelnde nicht. So bedarf
es Martha Nussbaum zufolge einer Ver-
ständigung darüber, was das Gute sei und
wie menschliche Fähigkeiten und Kom-
petenzen ermöglicht und zur Entfaltung
gebracht werden können.

Dazu gehört auch eine Stärkung des
Sozialen, das anders gedacht und be-
handelt wird: Es tritt nicht erst in Krisen-
bzw. „Sozialfällen“ in Erscheinung, die
dann von einer immer noch paterna-
listisch geprägten Sozialverwaltung be-
handelt werden. Es wird nicht als Minimal-
standardpendant dem vorteils- und er-
folgsakkumulierenden Marktakteur zur
Seite gestellt. Vielmehr ist das Soziale ein
kostbares Gut, das eine zukunftsfähige
Gesellschaft braucht. Und es ist eine Fä-
higkeit zu gemeinschaftlichem und gesell-
schaftlichen Handeln, die unterstützender
und fördernder Strukturen bedarf.

Conclusio

Eine Auseinandersetzung mit der
Verfasstheit und Entwicklung im Umgang
mit öffentlichen Gütern legt nahe, dass das
Konzept keinesfalls und quasi automa-
tisch die Care-Logik verstärkt. Vielmehr
verweisen die Verschiebungen von Verant-
wortlichkeit für die Sicherung von Lebens-
grundlagen auf die Notwendigkeit, das
Verhältnis von staatlichen und privaten
Akteuren zu überdenken und neu zu kon-
zipieren.

• Eine kritische Auseinandersetzung mit
der Herstellung von Öffentlichkeit und
dem Konzept öffentliche Güter - sei sie
historisch oder auf die aktuellen Ent-
wicklungen im Zuge (neoliberaler) Glo-
balisierungspolitiken bezogen - muss
sich stets mit einer (feministischen)
Ökonomiekritik verbinden.

• Entsprechend der Verknüpfungen mit
den Erkenntnissen der feministischen
Ökonomik geht es nicht nur um materi-
elle Güter, sondern immer auch um
personenbezogene Dienstleistungen
und um die Bedingungen ihrer Herstel-
lung. Für personenbezogene Dienstlei-
stungen in öffentlicher oder privater
Verantwortung ist jedoch nicht der Pro-
fit die zentrale Kategorie, sondern die
Kostendeckung. Der überkommene
westliche Sozialstaat beruht auf der Be-
nachteiligung von Frauen und der Aus-
blendung von Familienarbeit.

• Einer Maskulinisierung des Staates
darf nicht mit einer Feminisierung des
Öffentlichen geantwortet werden, wel-
che die Herstellung und Bereitstellung
öffentlicher Güter in den Bereich der
privaten Sorgearbeit verlagert.

• Die feministische Staatsdiskussion ver-
mag dieses Spannungsverhältnis aus-
zuloten und die damit verbundenen
hierarchisierenden Zuschreibungen
von Verantwortlichkeiten sowie (ge-
schlechtsspezifische) Ein- und Aus-
schlüsse mit Blick auf die Teilhabe und
Gestaltungsmacht sichtbar zu machen.
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• Wenn in der Auseinandersetzung mit
dem UN-Konzept „Öffentliche Güter“
alternative gesellschaftliche Perspekti-
ven entwickelt werden sollen, dann
müssen die in Hypothese 3 genannten
Grundannahmen und Handlungs-
logiken, die in den Strukturen der west-
lichen Wohlfahrtsstaaten von Beginn an
angelegt waren, benannt und kritisiert
werden.

Offene Fragen

• Was ist der „Preis“ des Sozialen - und
wer trägt die Kosten für die Unentgeld-
lichkeit?

• Wie müssen die Bereiche organisiert
sein, die keine Profite abwerfen?

• Was kann dies bedeuten in einer Zeit,
in der um die Frage gerungen wird, wie
viel Staat, wie viel Familie1 benötigt
wird?

• Wie sieht also im Zeitalter neolibera-
ler Globalisierungspolitik das Verhält-
nis zwischen (feministischer) „Staats-
kritik“ und „Erhalt von (Sozial)Staat“
aus? Wie muss der Sozialstaat verän-
dert werden, um in Zeiten der Indivi-

dualisierung der Daseinsvorsorge die-
se Benachteiligungen nicht zu vertiefen,
sondern (geschlechtsunspezifisch) ein-
zuebnen?

• Wie sähe eine gut ausgebaute „öffent-
liche Daseinsvorsorge“ aus und wer
wäre dafür verantwortlich? Welche
Rolle soll der Staat aus einer Nach-
haltigkeitsperspektive bei der Finan-
zierung und Bereitstellung von öffent-
lichen Gütern spielen? Welche Rolle
private Akteure? Wie verändert sich
das Verhältnis von Staat, Markt und
zivilgesellschaftlichen Akteuren im
Zuge von Privatisierungsprozessen?

• Die teilweise feststellbare Staatsre-
naissance benötigt feministisch-kriti-
sche Begleitung: Welche Ansätze für
feministische Staatskonzepte gibt es?

• Ein Konzept der Öffentlichen Güter,
das den Ansprüchen der Stärkung des
Sozialen und der Nachhaltigkeit i. S.
der gerechten Verwendung natürlicher
Ressourcen genügt, bedürfte einer
Antwort auf die Frage: was ist ein Gut?
(siehe z. B. Monde diplomatique 7/
2006 Vom Preis der Unentgeltlichkeit).

1 Diese Frage lässt sich nicht beantworten ohne eine
Klärung des Begriffs Familie (der unlängst erschienene
7. Familienbericht liefert dazu Argumentationshilfe).
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Das Konzept der öffentlichen
Güter und seine Relevanz für
Nachhaltigkeit und Geschlechter-
politik - eine Einleitung

Die Privatisierungspolitik hat längst
unzählige Bereiche der öffentli-
chen Daseinsvorsorge erreicht.

Auch aus feministischer Perspektive lässt
eine Bilanz dieser Politik keinen Zweifel
darüber, dass nicht nur die mit der Priva-
tisierung verbundenen Versprechen (etwa
einer effizienteren, billigeren und besse-
ren Versorgung) nicht eingehalten wurden
(vgl. z. B. Pelizzari 2004: 20 ff.), sondern
dass mit den neuen Grenzziehungen zwi-
schen öffentlichem und privatem Bereich
auch eine Verschärfung bestehender Un-
gleichheiten im Allgemeinen und der
hierarchischen Geschlechterverhältnisse
im Besonderen einhergeht (vgl. z. B. Gott-
schlich 2004: 21 ff.; Wichterich 2003).

 Nach einer Auseinandersetzung mit
dem UN-Konzept der Globalen Öffentli-
chen Güter schälte sich für die AG Frau-
en eine zentrale Frage heraus, der wir im
Fachgespräch „Veränderung von Staat-
lichkeit und öffentliche Güter“ nachgehen
wollten: Wie kann eine Bereitstellung,
Pflege, Finanzierung und Zugänglichkeit
zu öffentlichen Gütern gewährleistet wer-
den, die den Kriterien von Nachhaltigkeit
und Geschlechtergerechtigkeit entspricht
und damit soziale und ökologische Exis-
tenz(en) sichert? Einen ersten gemeinsa-
men Versuch einer Annäherung stellt das
Hypothesenpapier der AG Frauen dar,
das als Vorbereitung auf das Fachge-

Daniela Gottschlich und Dagmar Vinz

spräch verfasst wurde2. Dennoch stehen
wir bei der Beantwortung dieser komple-
xen Frage erst am Anfang - wir haben den
Prozess des Nachdenkens und des Aus-
tausches, aber auch des Zusammenfüh-
rens bisheriger Ergebnisse unserer politi-
schen und wissenschaftlichen Arbeit erst
begonnen.

In unserem Beitrag werden wir zunächst
eine Einführung geben, wie in der derzei-
tigen Diskussion „öffentliche Güter“ defi-
niert werden. In einem zweiten Punkt ge-
hen wir auf die Privatisierung öffentlicher
Güter ein. Schließlich folgt drittens eine
knappe erste Auswertung des Fachge-
sprächs mit Blick auf die Ambivalenzen
und Widersprüche, die im Diskurs um öf-
fentliche Güter aufscheinen und die mög-
licherweise als Ansatzpunkte für weitere
Strategien und Überlegungen dienen
können.

2 Da das Hypothesenpapier in der vorliegenden Veröf-
fentlichung vollständig abgedruckt ist, werden wir in un-
serem Beitrag (anders als in unserem Eröffnungsvortrag)
auf eine differenzierte Vorstellung verzichten.
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Nach ökonomischen Kriterien ist ein
Gut dann öffentlich, wenn es mindestens
drei Kriterien entspricht (Kaul 2001):

1. Nicht-Rivalität (non rivalrous): Im
Prinzip können unendlich viele Perso-
nen das Gut in gleicher Weise nutzen;
es wird durch die Nutzung eines Men-
schen nicht verzehrt oder in seiner
Qualität für andere gemindert. Dieses
Kriterium bezieht sich also auf die Ver-
wendungs- bzw. „Konsumseite“ des öf-
fentlichen Gutes.

2. Nicht-Ausschließbarkeit (non-
exclusion): Niemand kann von der
Nutzung des Gutes ausgeschlossen
werden. Das „Ausschlussprinzip“ im
privaten Geschäftsverkehr, das dafür
sorgt, dass nur die Person ein Gut nut-
zen kann, die dafür gezahlt hat, ist also
nicht anwendbar. Einmal bereitgestellt,
ist das Gut für alle da.

3. Hinzu kommt als „weiches“ Kriterium
der Sachverhalt von positiven exter-
nen Effekten bei der Produktion bzw.
Konsumtion des Gutes. Dieses Kriteri-
um verweist auf Verteilungswirkungen
von Kosten und Vorteilen (costs and
benefits) öffentlicher Güter, da exter-
ne Effekte definitionsgemäß Kreise
betreffen, die nicht zu den intentiona-
len ProduzentInnen und KonsumentIn-
nen öffentlicher Güter gehören. Die
räumliche und zeitliche Reichweite ex-
terner Effekte kann unterschiedlich
sein: lokal und in kurzer Zeitspanne,
aber auch global mit langer Dauer.

Ein reines öffentliches Gut ist die Luft,
die wir atmen: Niemandem kann das At-
men der Luft verweigert werden, also von
der Nutzung dieses Gutes ausgeschlos-
sen werden (non-exclusion). Zugleich kön-
nen Milliarden Personen das öffentliche
Gut Luft nutzen, ohne dass sie es erschöp-
fen (non rivalrous). Auch die öffentliche
Ordnung oder das Wissen sind öffentli-

I. Definition (globaler) öffentli-
cher Güter

che Güter, die zwar nicht wie die Luft natür-
lich vorhanden sind, aber durch bewuss-
ten Akt generiert werden können. Wissen
kann, wenn es einmal erzeugt ist, allen
zur Verfügung stehen, ohne dass die Kon-
sumtion des Wissens durch die einen die
Verfügbarkeit für die anderen untergra-
ben würde. Auch das Fernsehen ist ein
passendes Beispiel: einmal auf Sendung,
können alle im Sendebereich das Pro-
gramm empfangen, sofern sie dazu über
die notwendigen Geräte verfügen.

Wenn diese Kriterien für öffentliche Gü-
ter zugrunde gelegt werden, können wir
erstens die Unterscheidung zwischen pri-
vater und öffentlicher Bereitstellung von
öffentlichen Gütern treffen, die privat (und
daher andere ausschließend) oder öffent-
lich (und daher eine mehr oder weniger
große Zahl anderer Menschen einschlie-
ßend) verwendet, konsumiert werden. So-
wohl bei der Bereitstellung als auch bei
der Verwendung sind Mischformen von
öffentlich und privat vorstellbar. Öffentli-
che Güter in der Verwendung müssen
nicht in jedem Fall auch öffentlich erzeugt
und bereitgestellt werden; dies können
auch Unternehmen oder zivilgesellschaft-
liche Organisationen übernehmen. So
bieten Unternehmen etwa einen Internet-
Portal als öffentliches Gut an in der Erwar-
tung, dass dadurch private Kontrakte ge-
fördert werden. Zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen, unterstützt von öffentlichen
Einrichtungen, bieten beispielsweise inter-
national Impfprogramme gegen Aids
oder Malaria an - ganz ohne Zweifel ein
öffentliches Gut, dessen Nutzung die Ge-
sundheit der Menschen verbessert.

Zweitens ist es möglich, eine Unter-
scheidung zwischen privaten Gütern,
Klubgütern und öffentlichen Gütern zu
treffen, die in nachfolgender Tabelle sche-
matisch zusammengefasst wird:
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Nur im ersten und vierten Quadran-
ten der Tabelle haben wir es mit „reinen“
Gütern zu tun, mit privaten im ersten und
mit öffentlichen Gütern im vierten Qua-
dranten. Wovon aber hängt es ab, in wel-
chen Quadranten ein Gut gehört?

(a) Technische Faktoren können sowohl
bei der Bereitstellung als auch bei der
Nutzung dafür verantwortlich sein, dass
ein Gut eher „privatisiert“ bzw. „soziali-
siert“ werden kann. Es spricht viel dafür,
dass „indivisibilities“ bei der Bereitstellung
ein Gut als öffentliches prädestinieren,
auch wenn die Nutzung unter Umständen
„privatisiert“ wird. Eine kommunale Stra-
ße wird in aller Regel öffentlich bereitge-
stellt und öffentlich und gebührenfrei ge-
nutzt. Eine Autobahn wird in aller Regel
öffentlich bereitgestellt (freilich nicht im-
mer und überall), die Nutzung kann aber
durch Mautgebühren privatisiert werden.
Auch ein Fernsehprogramm kann exklu-
siv gemacht werden, etwa durch Einfüh-
rung eines Codierungs/Decodierungs-
systems („Bezahlfernsehen“). Diese Bei-
spiele verweisen darauf, dass die Exklusi-
on technisch hergestellt werden kann, die
Privatheit bzw. Öffentlichkeit eines Gutes
also von der technischen Entwicklung ab-
hängt.

(b) Ob die technischen Möglichkeiten zur
Anwendung kommen, hängt aber von
Marktstrategien und politischen Präferen-
zen ab. So werden beispielsweise Produk-

Zusammenhang von Rivalität 
und Exklusion/ Nicht-Rivalität 
und Nicht-Exklusion 

Ausschließbarkeit 
(Exklusivität)  

Nicht-Ausschließbarkeit 
(„Non-excludability“; 
Inklusivität) 

Rivalität im Konsum „Reine“ private Güter (Waren, 
Geld auf dem Markt) 

Allmende (res communis; 
Gemeindeland; globale 
Waldressourcen); positive 
externe Effekte von privater 
Produktion und/ oder 
Konsumtion 

Nicht-Rivalität im Konsum Klubgüter, d. h. ein definierter 
Kreis ist eingeschlossen, die 
anderen sind ausgeschlossen 
(Yachthafen; Fitnessstudio etc.) 

„Reine“ öffentliche Güter 
(Öffentliche Ordnung; Wissen; 
Regeln des Zusammenlebens; 
Luft) 

 

te „zum Anfüttern“ generell zugänglich
gemacht, um einen noch nicht bestehen-
den Markt nachfrageseitig erst zu erzeu-
gen. Oder es werden zur Umsetzung der
politischen Strategie einer Förderung der
„Informationsgesellschaft“ die techni-
schen Voraussetzungen für „Datenauto-
bahnen“ in Schulen und Bibliotheken etc.
als öffentliche Güter in der Erwartung ge-
schaffen, dass auf diese Weise die Quali-
tät eines „Standorts“ gehoben und daher
die Produktion privater Güter rentabler
gestaltet werden könne.

(c) Darüber hinaus geht es um den Zu-
sammenhang zwischen der Regulation von
Märkten und der Eigenschaft eines Gu-
tes. Während das Beispiel der Luft relativ
eindeutig ist, weil (bislang) niemand vom
Atmen der Luft ausgeschlossen werden
kann, wird die Definition bei anderen öf-
fentlichen Gütern schwieriger: So ist es
durchaus möglich, Menschen von der Nut-
zung des öffentlichen Gutes der Informa-
tion und des Wissens durch hohe Schul-
und andere Zugangsgebühren auszu-
schließen - auch wenn das Lesen-Lernen
einer Person nicht ausschließt, dass an-
dere ebenfalls das Lesen lernen könnten
(Nicht-Rivalität); im Gegenteil, sie könn-
ten sich das Lesen wechselseitig beibrin-
gen. Öffentlich (bzw. umgekehrt privat)
wird ein Gut durch die entsprechenden re-
gulativen Maßnahmen. Diese Maßnah-
men sind umkämpft, d. h. Gegenstand so-
zialer und politischer Konflikte.
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(d) Nur wenige Güter können als reine
öffentliche Güter gedeutet werden und
eindeutig durch die oben genannten Kri-
terien bestimmt werden. Die meisten sind
Mischformen, die auf einem Kontinuum
mit den extremen Polen der Öffentlich-
keit und Privatheit verortet werden. Als
„unreine“ öffentliche Güter besitzen sie
die oben genannten Charakteristika in
vermindertem Maße oder in unterschied-
licher Kombination. Alles hängt von der
institutionellen (regulativen) Ausgestal-
tung der Bereitstellung und des Zugangs
ab: Erfolgt dieser mit monetärer Kauf-
kraft, dann handelt es sich ohne jeden
Zweifel um ein privates Gut. Bestimmen
Regeln den Zugang, dann ist das Gut öf-
fentlich oder eine Mischform zwischen pri-
vat und öffentlich.

(e) Auch kommt es darauf an, ob die Gü-
ter natürlich zur Verfügung stehen oder
aufwendig erzeugt werden müssen. Ist
letzteres der Fall, spricht sehr viel dafür,
dass die Nutzung der erzeugten Güter
auch exklusiv gegen Geld „verkauft“ wird.
Viel hängt aber davon ab, ob der Erzeu-
ger eines öffentlichen Gutes (der materi-
ellen Infrastruktur) eine Privatperson oder
die öffentliche Hand ist. Im ersten Fall
wird ein Marktpreis genommen, im zwei-
ten Fall eine Gebühr. Nicht selten aller-
dings sind produzierte öffentliche Güter
schwer verkäuflich, weil die Transaktions-
kosten der Privatisierung, die für den Ver-
kauf unabdingbar ist, unverhältnismäßig
hoch sind. Dies gilt beispielsweise bei
(kommunalen) Straßen, deren Nutzung
gegen eine Mautgebühr nur in Ausnah-
mefällen Sinn macht. Allerdings kann es
sein, dass die Unterversorgung mit öffent-
lichen Gütern infolge der finanziellen Kri-
se der Staaten dazu führt, dass trotz ho-
her Transaktionskosten Private die Erstel-
lung von öffentlichen Gütern (Einrichtun-
gen wie Flughäfen oder Autobahnen etc.)
übernehmen und die Nutzung auf dem
Markt verkaufen. Offensichtlich ergeben
sich aus der Natur öffentlicher Güter un-
ter bestimmten Rahmenbedingungen, die
im einzelnen zu untersuchen sind, starke
Neigungen in Richtung neuer Finanzier-

ungs- und Implementierungssysteme, die
als „private public partnership“ (vgl. zu
diesem Stichwort z. B. Hoering 2005: 152
f.) debattiert werden.

(f) Darüber hinaus gelten Regeln des ge-
sellschaftlichen Zusammenlebens und der
Funktionsweise von Märkten als öffentli-
che Güter - angefangen bei den Regeln
öffentlicher Ordnung, über die Straßen-,
See- und Luftverkehrsordnung bis zu den
institutionell gesicherten Regeln zur Erhal-
tung finanzieller Stabilität. Diese öffentli-
chen Güter sind „billig“, d. h. sie können
ohne großen finanziellen Aufwand als im-
materielle Infrastruktur bereitgestellt wer-
den. Aber ihre Erzeugung hängt in Zeiten
der Globalisierung mehr und mehr vom
Benehmen mit der „internationalen Ge-
meinschaft“ und den geltenden „weichen“
Regeln der „good governance“ bzw. den
„harten“ Bestimmungen der WTO ab und
sie sind nicht immer mit den Interessen
privater Akteure kompatibel.

(g) Schließlich werden „ererbte“ öffentli-
che Güter durch Konservation erhalten.
Dies gilt für Natur- und Kulturgüter, die
nicht reproduziert werden können und da-
her bewahrt werden müssen, wie die pla-
netare Natur, vor allem das Zusammen-
spiel der verschiedenen Sphären, die Be-
dingungen der Evolution der Arten, aber
auch die Monumente der Kulturen dieser
Welt. Deren Bewahrung erfordert in erster
Linie Regeln, die Verbote bestimmter Nut-
zungsweisen einschließen, und in zweiter
Linie Aufwand zu ihrer Erhaltung, der aber
in aller Regel in einem geringen Verhält-
nis zu ihrem Wert steht. Hier zeigt es sich,
dass auch die Zeit eines öffentlichen Gu-
tes von Bedeutung ist. Öffentliche Güter
haben eine Geschichte, sind naturgege-
ben oder kulturell in der Vergangenheit er-
zeugt und stellen eine (positive) Erbschaft
dar, die genutzt und an kommende Gene-
rationen weiter gereicht werden muss.

(h) Öffentliche Güter lassen sich daher
ohne Rekurs auf eine (lokale, nationale,
globale) Geschichte nicht identifizieren,
und ihre Nutzung und Bewahrung werfen
ethische Fragen auf, auf die - insbeson-
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dere im Falle globaler öffentlicher Güter
- nur komplexe Antworten gegeben wer-
den können.

Die vorangegangenen Ausführungen
haben deutlich gemacht, dass der Begriff
des Öffentlichen Gutes kein rein techni-
scher ist, sondern immer auch eine nor-
mative Komponente besitzt. Diesen Aspekt
betonen auch die VerfasserInnen des
UNPD-Konzeptes der Globalen Öffentli-
chen Güter (Kaul/ Grunberg/ Stern 1999):
Die Bestimmung eines öffentlichen Gutes
ist Gegenstand politischer Auseinander-
setzung, d. h. es hängt von einem politi-
schen Konsens ab, welche Güter öffentlich
bereitgestellt bzw. genutzt werden. Mit
anderen Worten: „A public good is one
that the public decides to treat as a public
good“ (Malkin/ Wildavsky, zit. n. Martens/
Hain 2002: 8). Genau in diesem diskursi-
ven Charakter sehen VerfechterInnen des
Konzeptes der öffentlichen Güter eine
neue Qualität und Ansatzpunkte für alter-
native Konzepte gegenüber dem traditio-
nellen ökonomischen Konzept Öffentlicher
Güter.

Aus feministischer und linker Perspek-
tive ist die Frage nach der politischen Be-
stimmung, was ein öffentliches Gut ist und
wer es bereitstellt und pflegt, nicht nur de-
mokratietheoretisch relevant. Notwendig
erscheint auch, diese Frage „mit einer
Diskussion darüber zu verkoppeln, dass
kapitalistische Gesellschaften grundsätz-
lich auf einer (noch) nicht profitorientierten
Organisation eines Teils der gesellschaft-
lich notwendigen Arbeit beruhen“ (Nowak
2005: 80). Für die Verwirklichung alter-
nativer, emanzipatorischer Formen der
Lebensgestaltung und -organisation ist es
immens wichtig, wie es Iris Nowak fordert
(ebd.: 88) und wie wir es in unserem Hy-
pothesenpapier (siehe 3. Hypothese) aus-
gedrückt haben, die Organisation der
bisher privatförmig organisierten Sorge-
arbeit in den Diskurs über öffentliche Gü-
ter aufzunehmen, damit Menschen, die
bisher un- und unterbezahlt Verantwor-
tung für andere tragen, ihre Interessen aus-
reichend zum Ausdruck bringen können.

II. Privatisierung öffentlicher
Güter

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts voll-
zieht sich eine tief greifende Umwälzung
gesellschaftlicher Verhältnisse infolge der
weltweiten Tendenz zur Privatisierung. Mit
dem Neoliberalismus gewinnt eine poli-
tische Philosophie an Stärke, die dem Pri-
vaten gegenüber dem Öffentlichen im-
mer schon einen prinzipiellen Vorrang ein-
geräumt hat. Dabei ist der Hinweis auf
die leeren öffentlichen Kassen und die
enorme Staatsverschuldung (Kommunen,
Länder und Bund) ein mächtiger Hebel,
Privatisierungsprozesse alternativlos er-
scheinen zu lassen und die Potenziale des
Staates zur Umverteilung einzuschränken.
Der europäische Wohlfahrtsstaat scheint
weniger denn je in der Lage, Garant des
Gemeinwohls und gesellschaftlicher Re-
produktion zu sein. Alessandro Pelizzari
spricht in diesem Zusammenhang richti-
ger Weise von einer „Politik der `leeren
Staatskassen´“ (Pelizzari 2004: 21), denn
die finanzielle Misere ist mittels neolibe-
raler (Globalisierungs-)Politik selbst er-
zeugt:

a) In den letzten Jahren haben wir einen
enormen Steuerwettbewerb erlebt. Im
Kampf um „Standorte“ bzw. „Finanz-
plätze“ wurden Steuersenkungen um-
gesetzt (fehlende Steuereinnahmen,
„Steuergeschenke“).

b) Über die Verabschiedung und Einhal-
tung der Maastrichtkriterien, die eine
Höchstmarge der öffentlichen Neuver-
schuldung festlegen (bei einem sowie-
so schon hohen Schuldenstand), wur-
de und wird der finanzielle Handlungs-
spielraum auf nationaler Ebene eben-
so eingeschränkt wie über eine

c) Liberalisierung der Finanzmärkte, de-
ren Folge steigende Zinsen sind.

Der finanzielle Spielraum schrumpft
also in der Tat; die steigenden Zinsen las-
sen die Schuldentilgung zu einem noch
größeren Problem werden, das scheinbar
nur noch über die „Verscherbelung des Ta-
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felsilbers“, über die Privatisierung öffent-
licher Unternehmen und öffentlicher Gü-
ter, zu mindern bzw. zu lösen ist.

Und schließlich sinken die oben im
ersten Kapitel erwähnten Transaktions-
kosten einer Privatisierung aufgrund völ-
lig neuer Möglichkeiten des menschli-
chen Zugriffs auf öffentliche Güter. Nur
einige Beispiele:

• Die Gentechnologie schafft die techni-
schen Voraussetzungen für die Paten-
tierung von Pflanzen und Lebewesen,
sie ermöglicht die Privatisierung der
mikroskopischen und (Nano)Struktu-
ren des Lebens und schafft erstmals
den Zugriff Privater auf den Prozess
und die Geschwindigkeit der Evoluti-
on.

• Politische Instrumente wie Emissions-
rechte von CO2 in der Klimapolitik
haben neue Formen des privaten Zu-
griffs auf die Nutzung des öffentlichen
Gutes Atmosphäre hervorgebracht.

• Die weltweite Privatisierung von Strom-
lieferanten und Wasserfirmen, von
Fernsehsendern und Telefonanbietern,
von Straßenbauern und Bahnanbie-
tern verändern Charakter und Zu-
gangsmöglichkeiten zu diesen öffent-
lichen Gütern.

• Umweltverbände wiederum haben
damit begonnen, ökologische Reser-
vate in ihren (privaten) Besitz zu brin-
gen (etwa im Zuge von debt-for-nature
-swaps), um sie entsprechend ihren
Vorstellungen von „Natur“ zu gestal-
ten.

• Auch werden Entgelte für die Nutzung
(globaler) öffentlicher Güter ins Spiel
gebracht, etwa für die Nutzung des
Luftraums durch den Flugverkehr oder
für die Nutzung von Süßwasser oder
die Nutzung der Ozeane.

Um zu verstehen, wie sich die Welt öf-
fentlicher Güter durch Privatisierungs-
prozesse verändert und welche Auswir-
kungen die weltweite Tendenz zur Priva-
tisierung auf die sozial-ökologische Si-

cherung der Lebensgrundlagen (liveli-
hood) hat, muss Privatisierung als multi-
dimensionaler Prozess verstanden werden
- als ein Prozess, in dem die Verschiebung
eines Gutes auf der Achse zwischen den
Polen privat und öffentlich auf mannigfal-
tige Weise Gestalt annehmen kann und
im Ergebnis bewirkt, dass dem freien Zu-
gang oder der gemeinsamen Nutzung
Grenzen gesetzt werden. Dabei sind fol-
gende Dimensionen der Privatisierung zu
berücksichtigen:

(a) Bereitstellung öffentlicher Güter durch
private Akteure: Diese Form der Privati-
sierung umfasst die Überführung von bis-
her zumeist staatlich zur Verfügung ge-
stellten Gütern in das Eigentum und das
Management ihrer Bereitstellung durch
private Akteure (Privatunternehmen, aber
auch zivilgesellschaftliche NROs). Die
privaten Akteure ermöglichen den freien
Zugang und die nicht-exklusive Nutzung
ihres Gutes entweder willentlich (private
Rundfunk- und Fernsehanstalten: free-TV),
oder als nicht-geplante Nebeneffekte ih-
res Handelns (ein Garten, dessen Schön-
heit auch die Nachbarschaft erfreut, eine
Hauslaterne, die auch den Bürgersteig
erhellt - dies sind Beispiele, die auch bei
A.C. Pigou in seiner „Economics of Wel-
fare“ zu finden sind - etc.).

(b) Privatisierung des Zugang zu einem
öffentlichen Gut: In dieser Form werden
durch Privatisierung öffentliche Güter in
marktvermittelte Waren oder Klubgüter
verwandelt, die nicht mehr frei zugäng-
lich sind, sondern deren Zugang durch
Preise, Gebühren oder Mitgliedsbeiträge
erkauft werden muss. Diese Form der Pri-
vatisierung kann durch private (Bau eines
Yacht-Clubs am Seeufer) oder staatliche
Akteure (Einführung von Studiengebühren
in Deutschland oder Bildungsgutscheinen
in Peru) veranlasst werden.

(c) Privatisierung/ Feminisierung der Ver-
antwortung: In dieser im wissenschaftli-
chen mainstream häufig ausgeblendeten
Form der Privatisierung wird die (unbe-
zahlte) Bereitstellung öffentlicher Güter
durch private Haushalte in das Sichtfeld
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der Analyse gerückt. Der häufig unsicht-
bare Transfer von Arbeit und Verantwor-
tung an private Haushalte läuft im Rah-
men der geschlechtlichen Arbeitsteilung
auf eine Feminisierung der sozialen und
ökologischen Verantwortung zu (Mülltren-
nung, Kinderbetreuung im Fall der Schlie-
ßung von Kindergärten oder bei Unter-
richtsausfall infolge von LehrerInnenman-
gel, familiäre Gesundheitspflege bei
Sparmaßnahmen im Gesundheitswesen).
Tatsächlich ist der „dritte“ Selbsthilfesektor
bzw. die Careeconomy zumeist eine Do-
mäne von Frauen, die der Verarmung von
bislang öffentlich erbrachten Dienstleis-
tungen entgegen arbeiten, um mit der ge-
sellschaftlichen Reproduktion auch einen
Minimalstandards an Versorgungsleistun-
gen aufrecht zu erhalten.

(d) Überlassung der Nutzung von öffent-
lichen Gütern gegen ein Entgelt, das von
Institutionen der öffentlichen Hand erho-
ben wird. Dabei kommt es sehr darauf
an, welche Höhe das Entgelt hat und wie
die Höhe zustande kommt (durch Festle-
gung von Gebühren, Versteigerung/ ana-
log der Versteigerung von UMTS-Lizen-
zen/ allgemeine Abgabe) und ob dieje-
nigen, die Entgelte (bspw. Studiengebüh-
ren) zu entrichten haben, teilweise subven-
tioniert werden.

III. Ambivalenzen, Ansatzpunk-
te und offene Fragen

In unserem Einführungsreferat auf dem
Fachgespräch haben wir kritisiert, dass
durch die Privatisierungspolitik aus Staats-
bürgerInnen mit Rechten KonsumentInnen
gemacht werden, die nur dann einen Zu-
griff auf grundlegende Güter und Dienst-
leistungen haben, wenn sie sie bezahlen
können. Besonders betroffen sind dabei
gerade diejenigen, die bisher wegen ih-
rer niedrigen Einkommen in besonderem
Maße auf öffentliche, erschwingliche Gü-
ter und Dienste angewiesen waren und
sind. Dass soziale Ungleichheiten durch
diese Politik verstärkt werden (können),
darin bestand Einigkeit. Ambivalenter sei

jedoch die Frage zu betrachten, ob und
inwieweit damit in jedem Fall ein Verlust
von Macht (im Sinne von Einflussnahme
und Mitbestimmung) einhergehe. Zwar
verliere der Staat durch die Privatisierung
öffentlicher Güter und Dienstleistungen
an Handlungs- und Gestaltungsspielräu-
men und damit letztlich an Politikfähigkeit
(vgl. dazu auch Broß 2007).

Hier stellt sich jedoch die Frage, wel-
che Politikfähigkeit und welche Politik-
formen, wessen Handlungsspielräume
und Gestaltungspotenziale? Gleichzeitig
liege in der Anrufung als Konsumen-
tInnen, KlientInnen und KundInnen sowie
als „selbst-verantwortliche“ Individuen
nicht nur Ohnmacht sondern durchaus
KonsumentInnenmacht und damit Steu-
erungspotenzial, das von der Zivilgesell-
schaft genutzt werden könnte. Der Trend
der Politisierung der VerbraucherInnen-
bewegung (wie wir ihn z. B. bei der Kam-
pagne gegen genmanipulierte Lebens-
mittel erleben) könnte z. B. gestärkt wer-
den. Ansatzpunkte bieten sich zudem zu
früheren feministischen Debatten (vgl. z.
B. Mies 1990). In ähnlicher Richtung ar-
gumentiert Mathias Greffrath, der in sei-
nem Artikel in der Le Monde diplomatique
fordert, die Arbeit an dem „symbolischen
`Widerstand´ durch die Arbeit an wirk-
lichen Widerständen“ zu ersetzen und sich
vorstellt, „fünfzigtausend Attacis brächten
jeweils fünf Bürger zum Kündigen ihres
Eon-Vertrags und setzten so eine Ketten-
reaktion in Gang“ (Greffrath 2007: 2).

Die Widersprüche und Brüche, die im
Privatisierungsprozess aufscheinen, zu
nutzen, bedeutet jedoch nicht, nicht wei-
ter die Verwandlung aller Lebensberei-
che in eine Ware zu delegitimieren. Und
es bedeutet auch, dass „die Konzepte ei-
ner zukünftigen Gestalt von öffentlichen
Gütern immer wieder aufs Neue zu kol-
lektiven Formen der Selbstorganisation
ins Verhältnis gesetzt werden, in denen
bereits heute um Räume für eine selbst-
bestimmte, allgemein zugängliche Form
der Bedürfnisbefriedigung gerungen
wird“ (Nowak 2005: 89).
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Wenn wir zu einer Neubewertung und
Neugestaltung der Rollenverteilung zwi-
schen Markt und Staat kommen wollen,
dann steht auch die Ablösung eines
patriarchalen, postkolonialen Staates auf
der Agenda (vgl. Habermann 2004: 179
ff. sowie den Beitrag von Birgit Sauer). Der
Kampf gegen Privatisierung ist daher aus
feministischer Perspektive zu verbinden
mit einer kritischen Analyse dessen, was
erhalten werden soll und was der Trans-
formation bedarf, um die hierarchischen
Geschlechterverhältnissen, aber auch die
neuen Hierarchien zwischen Frauen ab-
zubauen. Anknüpfungspunkte bestehen zu
dem Diskurs über ein bedingungsloses
Grundeinkommen, das ein Baustein sein
könnte, um der Einverleibung und Unter-
ordnung von ökologischen und sozialen
Sorgearbeiten unter die Anforderungen
profitorientierter Produktionsprozesse wi-
derständig entgegen zu treten.

Gleichzeitig gilt es die „Öffentlichkeit“
von vermeintlich öffentlichen Gütern ge-
nau zu betrachten. Denn auch heute sind
schon Menschen ausgeschlossen, weil die
Nutzung eines öffentlichen Gutes biswei-
len an Vorbedingungen gebunden ist, wie
ein Beispiel aus dem Bereich „Bildung“
zeigt: Obwohl bisher keine Studiengebüh-
ren erhoben worden sind, so betrug der
Anteil an Studierenden aus Arbeiterfami-
lien an der Gesamtzahl der Studierenden
im Wintersemester 2003/ 2004 nur 17
Prozent (Hochschul-Informations-System
Gesellschaft 2005). Wie hoch die Selek-
tion im deutschen Bildungssystem ist, zei-
gen sich u. a. darin, dass „die Chancen
eines Kindes aus einem Akademikerhaus-
halt, eine Empfehlung zum Besuch des
Gymnasiums zu erhalten, […] dreimal so
hoch [sind], wie eines Kindes aus einem
Facharbeiterhaushalt. Für den Beginn ei-
nes Hochschulstudiums stehen die Chan-
cen 7:1“ (Hengsbach 2005). Der Zugang
zu dem vermeintlich öffentlichen Gut
„Studium“ ist somit gebunden an eine Rei-
he von anderen Faktoren (z. B. Förder-
möglichkeiten und Unterstützung wäh-
rend der gesamten Schulzeit, Zugang zu
Bafög). Nicht erst durch die Einführung von

Studiengebühren wird „universitäre Bil-
dung“ zum Klubgut. Notwendig ist also
die Berücksichtigung der Frage, wie die
Verteilung der aus dem Gut erwachsen-
den Vorteile aussieht, wer davon profitiert
und wer aus welchem Grund (bisher) aus-
geschlossenen blieb3.

Und schließlich müssten in einer De-
batte, in der es um mehr als um die „Ab-
wehr“ einer weiteren Verschlechterung
des Ist-Zustandes geht, die Selbstver-
ständlichkeiten der (Alternativ)Begriffe
hinterfragt werden. Der Begriff der öffent-
lichen Daseinsvorsorge, der ganz allge-
mein das Bemühen bezeichnet, „dauer-
haft sicherzustellen, dass lebensnotwen-
dige Güter verfügbar bleiben bzw. lebens-
ermöglichende Umweltbedingungen (…)
erhalten werden“ (Badura 2005: 26), er-
öffnet eine Reihe von Fragen. Denn kön-
nen wir für alle allgemein verbindlich de-
finieren, was sich hinter guter Daseinsvor-
sorge für alle verbirgt? Welche Formen
der Bedürfnisbefriedigung sollten gesell-
schaftlich organisiert sein und wie sollte
das geschehen? Wie ließe sich eine ge-
sellschaftliche Auseinandersetzung dar-
über führen? Momentan hat Iris Nowak
noch Recht, wenn sie kritisiert: „Der Be-
griff der `öffentlichen Daseinsvorsorge´
verstellt den Blick auf diese notwendige
Einmischung aller Beteiligten, indem er
das Bild erzeugt, dass in widerständigen
Bewegungen um die Durchsetzung bereits
bekannter gesellschaftlicher Strukturen
gerungen wird, die den Einzelnen von der
Frage nach der Organisation bestimm-
ter Voraussetzungen seiner Lebensquali-
tät entlastet“ (Nowak 2005: 89).

3 Dieser Aspekt der Öffentlichkeit ist von Inge Kaul in
ihrer Publikation von 2001 berücksichtigt worden.
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Im Wohlfahrtsstaat fordistischer bzw.
keynesianischer Prägung war der Staat
zentraler Akteur bei der Bereitstellung und
Verteilung von Gütern der sichernden
„Daseinsvorsorge“, insbesondere dann,
wenn „Individuen oder Familien nicht in
der Lage (waren), aus eigenen Ressour-
cen für Bildung und Ausbildung, für Erhalt
oder Wiederherstellung der Gesundheit,
für Alterssicherung oder auch für Nahrung
und Unterkunft, für Wasserangebot und
Abwasserbeseitigung Sorge zu tragen“
(Altvater 2003: 37). Sozioökonomische
Sicherheit, Bildung, Fürsorge und die Si-
cherung der „Überlebensgrundlage“
(livelihood) (Wichterich 2004: 5) waren
freilich geschlechtsspezifisch ungleich
verteilt.

Sozialstaatlicher Abbau, die Ver-
schlankung bürokratischer Institutionen,
die Verlagerung von staatlichen Aufga-
ben an supra- und internationale Orga-
nisationen, an dezentrale Ebenen sowie
an private Institutionen des Marktes und
der Hausökonomie - kurz: Privatisierung,
Denationalisierung und Internationalisie-
rung - sind Eckpunkte eines neoliberalen
politischen Programms, das sich in un-
terschiedlicher Ausprägung in ganz ver-
schiedenen historisch-geographischen
und sozialen Kontexten verfolgen lässt.
Politische Agenten dieses Konzepts ver-
sprechen mit dem Rückzug des Staates
aus dem Leben der BürgerInnen, einen
Gewinn an Freiheit, Autonomie und

Öffentliche Güter, Transformation
von Staatlichkeit und die

Maskulinisierung des Staates
Birgit Sauer

Einleitung Selbstbestimmung in einer staatsfreien
Zone der Bürger- oder Zivilgesellschaft -
also ein Mehr an Demokratie. Vor allem
aber wird den einen die Freiheit marktli-
cher Lebensgestaltung versprochen - die-
se werden dann auch durchaus staatlich
gefördert (z. B. durch Steuerentlastung),
während gleichzeitig anderen die Forde-
rung, ihr Leben als Wirtschaftsbürger-In-
nen selbst zu gestalten und die Risiken des
Lebens selbstverantwortlich abzusichern,
in paternalistischer Manier institutionell
aufgezwungen wird. Bestimmte öffentliche
Güter der Daseinsvorsorge sollen zuneh-
mend über den Markt - oft auf der Basis
prekärer Arbeitsverhältnissen - zur Verfü-
gung gestellt werden, wieder andere sol-
len über unbezahlte, private Frauenarbeit
hergestellt werden.

Diese neoliberale Restrukturierung im-
pliziert, so meine These, eine Maskulini-
sierung des Staates. Was damit gemeint
sein könnte, möchte ich in meinem Bei-
trag skizzieren. Damit stellt sich auch die
Frage nach Alternativen und Gegenstra-
tegien. Soll beispielsweise die Bereitstel-
lung daseinssichernder Güter durch den
Staat aufrechterhalten und ausgebaut
werden? Ist die Forderung nach öffentli-
chen Güter eine geeignete „Strategie(n)
für den Widerstand gegen Privatisierung“
(Nowak 2005: 11)? Aus feministischer
Perspektive scheint klar, dass eine Rück-
kehr zu bzw. ein Festhalten an alten sozi-
alstaatlichen Regulierungen und Regi-
men keine gleichstellungsadäquate Pers-
pektive bietet. Auch die Formen liberaler
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repräsentativer Demokratie sind keine
Alternative im Angesicht von „Govern-
ance“ und der Informalisierung von Poli-
tik. Ist der Diskurs um öffentliche Güter ein
Zurück in die Sackgasse des patriarchalen
Wohlfahrtsstaates? Oder wie müsste der
Diskurs über und die Praxis öffentlicher
Güter gestaltet sein, damit sie gleichstel-
lungspolitisches und emanzipatorisches
Potenzial entfalten?

Vier Dimensionen von Staatlich-
keit

1. In hegemonie-theoretisch kritischer
Sicht ist der Staat vor allem ein gesell-
schaftliches Verhältnis - also auch ein
Geschlechterverhältnis - (die materiel-
le Staatsdimension) (Poulantzas). Der
Staat ist ein Kompromiss zwischen un-
terschiedlichen gesellschaftlichen In-
teressen und Mächten. Die materielle
Staatsdimension ist geprägt durch die
Dominanz des Warencharakters von
Gütern. Sprich: Grundlage von Staat-
lichkeit ist die Herstellung und Vertei-
lung von privaten Gütern über den
Markt sowie durch die geschlechtsspe-
zifische Arbeitsteilung, die spezifische
Güter (Fürsorge) nicht oder nicht vor-
nehmlich marktförmig herstellt.

2. Die institutionelle Gesamtheit des Staa-
tes, das Set von Organisationen, Re-
geln und Normen zur Durchsetzung
von gesellschaftlicher Ordnung ist die
herrschaftsförmige Verdichtung dieses
gesellschaftlichen Verhältnisses im bü-
rokratischen Staatsapparat, gezähmt
durch ein liberal-demokratisches Ins-
titutionengefüge. Der Staatsapparat
spiegelt aber dieses (ungleiche) Ge-
schlechterverhältnis nicht einfach wi-
der, sondern bearbeitet diese gesell-
schaftlichen Verhältnisse - aufgrund
von konfligierenden Interessen und
Präferenzen innerhalb des Staates. Der

Was sind private, was öffentli-
che Güter? Staatstheoretische
Grundlagen

Staatsapparat ist also mit einer gewis-
sen Autonomie gegenüber dem kapi-
talistischen Markt ausgestattet und da-
mit in der Lage, in Marktverhältnisse
einzugreifen und neue Definitionen
und Praxen der Bereitstellung von Gü-
tern zu realisieren.

3. Für die zumindest relative Konsistenz
des Staates bedarf es eines verallge-
meinerten gesellschaftlichen Konsen-
ses, der heterogene Staatsapparate
und -strategien zusammenbindet (Bob
Jessop). Das Staatsprojekt umfasst Dis-
kurse und Praktiken, die dem Staat eine
gewisse Einheit verleihen wie beispiels-
weise der Wohlfahrtsstaatsgedanke
und die Bereitstellung öffentlicher Gü-
ter jenseits des Marktes (Jessop 1994:
44, 47). Öffentliche Güter (public
goods) werden nicht ver- und gekauft,
sondern können allgemein genutzt
werden. Wichtige Merkmale öffentli-
cher Güter sind (Nowak 2005: 71 und
Altvater 2003: 40 f.) erstens die Nicht-
Rivalität des Konsums: Viele Menschen
können das Gut nutzen, ohne dass es
in seiner Qualität und Quantität ge-
mindert wird, z. B. Wissen, zweitens die
Nicht-Ausschließbarkeit: es kann für
niemanden unzugänglich gemacht
werden. Gemeingüter oder Allmende-
güter (commons) stehen den Men-
schen als natürliches oder kulturelles
Erbe zur Verfügung (Luft, Wasser, Bö-
den). Der Staat hat für ihre Bereitstel-
lung Sorge zu tragen (Altvater 2003:
46). „Öffentliche Güter nutzen Men-
schen in ihrer Eigenschaft als Staats-
bürgerInnen; private Güter kaufen sie
als KonsumentInnen. Der eine Anspruch
ergibt sich aus einem politischen Recht,
der andere aus der Verfügung über
monetäre Kaufkraft“ (ebd.: 49).

Nicht alle öffentlichen Güter werden in-
dessen vom Staat bereitgestellt - im
Gegenteil: Jene mit Pflege, Fürsorge
und Reproduktion verbundenen Güter
werden traditionell als unbezahlte
Frauenarbeit verlangt und zur Verfü-
gung gestellt.
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4. Das Hegemonialprojekt liefert die po-
litischen, intellektuellen und morali-
schen Richtlinien und die Legitimati-
on für das Staatsprojekt, die „legitime
Sichtweise“ des Staates. Das staatlich-
patriarchale Hegemonialprojekt kodi-
fiziert, was öffentlich und privat ist, was
als durch den Staat, die öffentliche
Hand zur Verfügung zu stellendes öf-
fentliches Gut, was als privat zu erbrin-
gendes (öffentliches) Gut und was als
privates Gut verstanden wird. Die Be-
stimmung dessen, was ein öffentliches
Gut ist, ist als Teil des staatlichen Hege-
monialprojekts umkämpft (Altvater
2003: 40f.). Ein Allgemeininteresse ist
immer diskursiv hergestellt und korres-
pondiert mit den gesellschaftlichen
Kräfteverhältnissen. Im Hegemonial-
projekt wird der Kampf um Bedürfnis-
se (Fraser 1994) ausgefochten. „Staat-
lichkeit“ ist mithin ein soziales Terrain,
in dem auch hegemoniale Wahrneh-
mungsformen von Geschlecht erarbei-
tet werden. Im Sinne Foucaults sind
staatliche Machtstrukturen soziale Are-
nen, in denen Subjekte ihre Identitä-
ten und Interessen zwar „erleiden“,
aber auch aktiv ausbilden und in der
Staatlichkeit mithin potenziell auch
verändert werden kann.

In den aktuellen Transformationspro-
zessen ist also zu fragen, wie diese Di-
mensionen von Staatlichkeit (re-)masku-
linisiert werden.

Ohne hier eine Definition von Neoli-
beralismus geben zu wollen oder gar zu
können, möchte ich die Eckpfeiler bzw.
Grundstrukturen der neu-liberalen Kon-
ditionen skizzieren. Die Dynamik globa-
ler neoliberaler Restrukturierung wird von
Ent- und Begrenzungsprozessen angetrie-
ben. Es entstehen neue Grenzregime zwi-

Neoliberalismus als hegemoni-
ales geschlechterpolitisches Pro-
jekt. Eine feministische Analyse-
perspektive

schen Nationalstaaten, die „domestic-
foreign frontier“ wird verschoben (Rosenau
1997), aber auch innerhalb von Natio-
nalstaaten kommt es zu neuen Grenz-
(ung)en, zu Be- und Entgrenzungen zwi-
schen den Sphären Markt, Staat und All-
tag bzw. Familienökonomie sowie zwi-
schen öffentlich und privat (vgl. Eisenstein
1997: 142 f.). Auf diesen Grenzverschie-
bungen ruht die geschlechtsspezifische
Grammatik der neoliberalen Restrukturie-
rung und der Maskulinisierung des Staa-
tes auf. Der Markt wird gegenüber der
staatlichen Sphäre vergrößert. In der Neu-
begrenzung zwischen Staat und Privatheit
werden sozialstaatliche Regelungen von
Arbeit und Alltag minimiert, und an der
Grenze zwischen Markt und Privatheit ver-
schiebt sich das Verhältnis von Erwerbs-
und Reproduktionsarbeit. Das, was öffent-
lich oder privat ist, wird neu verhandelt
im doppelten Sinne: das, was privat, d.h.
individuell oder/und über den Markt ge-
löst werden muss und das, was und vor
allem wie öffentlich-staatlich geregelt wer-
den soll. Damit ist auch die Frage demo-
kratischer Gestaltung angesprochen.

Der derzeitige neoliberale Restruk-
turierungsdiskurs ist mithin ein Bestim-
mungsprozess dessen, was ein öffentli-
ches Gut sein soll und wie diese Güter her-
gestellt werden sollen, ob privat oder öf-
fentlich-staatlich, und welche Güter pri-
vat erworben werden müssen. Wir befin-
den uns also in einem Diskussionsprozess,
der auch als Chance begriffen werden
kann. Freilich sind die Indizien für eine Ver-
schärfung von Geschlechterungleichheit
deutlich: Wohlhabende Marktbürger-
Innen können alle Güter über den Markt
erwerben; in dieser Gruppe sind Frauen
in der Minderheit. Bloße „Staatsbürger-
Innen“ müssen sich mit den vom Staat an-
gebotenen (möglicherweise schlechteren)
öffentlichen Gütern abfinden (z. B. Bil-
dung). Frauen werden in stärkerem Aus-
maß zu dieser Gruppe gehören. Darüber
hinaus lässt eine „doppelte Privatisie-
rung“ (v. Braunmühl/ v. Winterfeld 2003:
28) der öffentlicher Bereitstellung lebens-
grundlegender Güter - ihre Vermarktli-



22

Öffentliche Güter, Transformation von Staatlichkeit ...

chung und ihre Familiarisierung - den
Staat männlich werden.

Auch wenn ich im folgenden Hinweise
auf die Maskulinisierung des Staates ge-
be, so muss doch im Auge behalten wer-
den, dass der Modus der Vergeschlecht-
lichung von politischen und ökonomi-
schen Institutionen, der sich in diesem Pro-
zess durchsetzen wird, ambivalent bzw.
mehrwegig und zerklüftet ist. Die Dyna-
mik des globalen Restrukturierungspro-
zesses läuft in Richtung Ver- und gleich-
zeitiger Entgeschlechtlichung, sie hat die
Auflösung von geschlechtlichen Zuschrei-
bungen wie auch neue Sedimentierungen
und Kristallisierungen von Männlichkeit
und Weiblichkeit - insbesondere entlang
der Linien von Klasse und Ethnie - zur
Folge.

Im Folgenden werde ich die Ge-
schlechterdimension zentraler Grenzver-
schiebungen zwischen gesellschaftlichen
Bereichen darlegen und die Bedeutung für
Staatlichkeit skizzieren. Dies möchte ich in
meinen oben angeführten Staatsdimensio-
nen deutlich machen:

• die materiale Grundlage des Staats-
verhältnisses (Kapitel 4)

• Das Staatsprojekt wird „entfeminisiert“
(Kapitel 5)

• Das Hegemonialprojekt und die Gou-
vernementalisierung des Staates (Ka-
pitel 6)

• Staatsapparat wird auf nationaler und
internationaler Ebene maskulinisiert,
Governance (Kapitel 7)

Im Kontext von neoliberaler Globali-
sierung wird in westlichen Industriestaa-
ten häufig vom „Ende der Arbeitsgesell-
schaft“ gesprochen. Doch der Gesell-
schaft geht nicht die Arbeit aus, sondern
die traditionellen Formen von Erwerbs-
arbeit und die damit verbundene Zweitei-
lung der Gesellschaft in männliche Er-
werbsarbeiter und in Reproduktionsarbei-
terinnen werden neu zugeschnitten. Das
geschützte Segment lebenslanger - männ-
licher - Vollerwerbstätigkeit wird ebenso
„entgrenzt“ bzw. aufgelöst, wie die fest-
gefügten Familien- und Reproduktions-
arbeitsverhältnisse. Immer mehr Männer
fallen aus dem formalisierten Erwerbsle-
ben heraus und sind ungeschützt den ka-
pitalistischen Verwertungsbedingungen
ausgesetzt. Dies ist eine Unmittelbarkeit,
die früher vornehmlich Frauen bzw. Re-
produktionsarbeiterinnen traf, war ihr Zu-
gang zu marktvermittelter Erwerbsarbeit
doch wegen der „Externalisierung der
unbezahlten Sorgearbeit aus der Ökono-
mie“ (Wichterich 2004: 11) eingeschränkt.

Mit der Ausrichtung nationaler Produk-
tion und Reproduktion am internationa-
len Wettbewerb und an internationalen
Märkten falten sich traditionelle Formen
geschlechtsspezifischer Arbeitsteilung ent-
lang der Linien national-international und
entlang ethnischer Linien auf. Arbeit in der
Managementstruktur des Weltmarkts wird
maskulinisiert und mit Weißsein verkodet.
Wendy Larner nennt diese Gruppe von gut
ausgebildeten Managereliten, die vor
allem im Finanz- und höheren Dienstleis-
tungsbereich internationaler Unterneh-
men beschäftigt sind, die „new boys“ (zu
denen ohne Zweifel auch ein paar „girls“
zu rechnen sind) (Larner 1996: 33 f.). Die-
se neuen Formen der Vergeschlechtli-
chung von Erwerbsarbeit sind darüber hin-
aus mit Ethnizität, Lokalität und Ressour-

Verschiebung zwischen Markt
und Privatheit: Entgrenzung von
Erwerbsarbeit und Privatisierung
der Reproduktion - Maskulini-
sierung der materialen Grundla-
gen von Staatlichkeit
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censtärke verbunden. Gute Ausbildung
wird man zukünftig in globalen Zentren
wie den USA kaufen müssen. Dies erfor-
dert freilich Chancen und Ressourcen für
die zeitweise oder dauerhafte Mobilität.

Auf der anderen Seite kann man von
einer „Feminisierung“ der Arbeit im drei-
fachen Sinne sprechen (vgl. auch Bakker
2002: 18 f.): Feminisierung bedeutet zum
ersten die steigende Zahl erwerbstätiger
Frauen in der so genannten „Ersten“ wie
auch in der „Dritten“ Welt. In den Staaten
des Nordens schuf die Bildungspolitik seit
den siebziger Jahren Voraussetzungen für
Frauenerwerbsarbeit und machte Er-
werbstätigkeit zum selbstverständlichen
Bestandteil des weiblichen Lebenszusam-
menhangs. Eine Gruppe gut ausgebilde-
ter Frauen schafft es zunehmend, in welt-
marktgängige, hochqualifizierte und
hochdotierte Jobs, wenn auch durch eine
gläserne Decke gebremst, Eingang zu fin-
den. Daneben steigt aber die schlichte
materielle Notwendigkeit von (Ehe-)Frau-
en zur Erwerbstätigkeit, da Männer- und
mithin Familieneinkommen sinken. In ei-
ner Schicht der working poor reicht ein
McJob nicht mehr aus, um eine Familie
zu ernähren. In der Europäischen Union
ist die Anrufung von Frauen als Erwerbs-
arbeiterinnen im Zuge der Lissabonstra-
tegie deutlich: Intendiert ist ein „adult
breadwinner model“ mit entsprechend
geringeren Löhnen und prekären Arbeits-
verhältnissen.

Feminisierung bedeutet zum zweiten
eine Prekarisierung und Informalisierung
von Arbeitsverhältnissen: nämlich den An-
stieg diskontinuierlicher Erwerbskarrieren,
ungeschützter Arbeit, nicht-existenzsi-
chernder Teilzeitarbeit, befristeter Arbeits-
verträge und neuer Selbstständigkeit (vgl.
FAZ vom 4.5.2002; Jenson 1996: 6). Die-
ses neue Segment ungeschützter Arbeit ist
ein Segment von Frauenarbeit, und der
Bedarf an weiblichen - oder besser: der
Bedarf an als „weiblich“ konstruierten - Ar-
beitskräften ist steigend.

Feminisierung von Arbeit bedeutet drit-
tens eine Absenkung des Lohnniveaus auf

das von Frauenarbeit - also von „Zuar-
beit“ - sowie die stärkere Ausdifferenzier-
ung von (Frauen-)Löhnen bzw. Einkom-
men.

Die Feminisierung von Erwerbsarbeit
resultiert in einer widersprüchlichen Neu-
bestimmung des Verhältnisses von pro-
duktiver und reproduktiver Arbeit. Die Ent-
grenzung von Erwerbsarbeit ist in den
westlichen Wohlfahrtsstaaten von einer
Personalisierung und/oder Kommodifi-
zierung einst staatlich organisierter Berei-
che der Care-Arbeit begleitet. Subsidiari-
tät und Eigenverantwortung sind euphe-
mistische Begriffe einer Refamiliarisierung
oder Vermarktlichung einst staatlich er-
brachter Arbeit.

Da Fürsorge-Arbeit nach wie vor aber
eine Form schlecht oder gar nicht bezahl-
ter Arbeit ist, wird die soziale Verantwor-
tung für die kommenden ebenso wie die
Reproduktion gegenwärtiger Generatio-
nen (wieder) fester an das weibliche Ge-
schlecht gebunden und die kostenlose Be-
reitstellung des Gutes Fürsorge wird wei-
terhin von Frauen erwartet. Für alle, die
es sich leisten können, stellt der Markt frei-
lich genügend Arbeitskräfte zur Verfü-
gung, um Fürsorge zuzukaufen. In den
Haushalten entstehen so neue, in der Re-
gel ethnisierte Billiglohnsektoren. Dies hat
in den letzten Jahren flexibilisierte, entnor-
malisierte „Fürsorge-Märkte“ entstehen
lassen.

Durch die neoliberalen Entgrenzungs-
bewegungen werden also auch die For-
men der internationalen geschlechtsspe-
zifischen Arbeitsteilung rekonfiguriert.
Während in der Ära des nationalen Ka-
pitalismus die internationale geschlechts-
spezifische Arbeitsteilung auf einer Ver-
doppelung von Ungleichheitsstrukturen in
den Ländern der Peripherie basierte, näm-
lich auf dem Export geschlechterunglei-
cher Arbeitsformen und der „Hausfraui-
sierung“ von Erwerbsarbeit in den Län-
dern des Südens als Zuarbeit zu den „mas-
kulinisierten“ so genannten „Zentren",
kehrt heute das internationale Fließband
zurück in die Metropolen.
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Die Veränderungen im Verhältnis von
produktiver und reproduktiver Arbeit ha-
ben zur Folge, dass formale und informel-
le Arbeitsmärkte in den Ländern des Sü-
dens wie auch in den Ländern des Nor-
dens stärker ineinander greifen. Die for-
melle Ökonomie (der Industriestaaten)
braucht zunehmend die informelle, halb-
öffentliche (des Südens).

Neoliberalismus basiert auf dem vul-
garisierten neoklassischen Argument,
dass der Markt die einzig effektive Insti-
tution zur Regulierung ökonomischer und
gesellschaftlicher Verhältnisse sei und
folglich auf politische Regulierung und
Planung verzichtet werden könne. Der
selbstregulative Marktmechanismus, die
„invisible hand“ des Marktes, sei besser
als andere Formen der Verteilung gesell-
schaftlichen Reichtums dazu in der Lage,
soziale Gerechtigkeit herzustellen. Vor-
ausgesetzt und hingenommen wird dabei
freilich, dass soziale Ungleichheit eine un-
vermeidliche Folge von Marktprozessen
in kapitalistischen Gesellschaften ist.

In Westeuropa wird die globale Re-
strukturierung vom Abgesang auf den
Sozialstaat begleitet. Dieser könne anste-
hende Probleme wie Erwerbslosigkeit,
Pensionsfinanzierung und Gesundheits-
system nicht mehr lösen. Diese Güter sei-
en nicht mehr über den Staat zur Verfü-
gung zu stellen, dies verzerre Marktver-
hältnisse. Die Privatisierung spezifischer,
einst öffentlich bereit gestellter Güter wird
deshalb gleichsam zum Muss, zum Sach-
zwang. Der Staat soll zu einer residualen
Rolle bei der Bereitstellung von Wohlfahrt
zurückkehren bzw. seine „Wohltätigkeit“ in
Richtung auf Flexibilisierung des Arbeits-
marktes und auf internationale Konkur-
renzfähigkeit reorganisieren.

Neue Grenzen zwischen Staat
und Privatheit: frauenfeindliche
Geschlechterkonstrukte am Ende
des maskulinistischen Wohlfahrts-
kompromisses - Entfeminisierung
des Staatsprojekts

In der Tat modifizierten die Wohlfahrts-
staaten der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts liberale Marktverhältnisse durch
soziale Sicherungen, durch die Bereitstel-
lung allgemein zugänglicher Güter wie Bil-
dung, Gesundheit, Alterssicherheit sowie
durch gemäßigte Umverteilung materiel-
ler und kultureller Ressourcen. „Menschli-
che Sicherheit“ sollte „durch die Bereitstel-
lung öffentlicher Güter gewährleistet“ wer-
den (Altvater 2003: 173 f.). Mit dem Wohl-
fahrtsstaat war die Idee der Fürsorge aus
dem Zusammenhang der Familie in den
öffentlich-politischen Raum transferiert
worden. So lässt sich gleichsam von einer
„Feminisierung“ des Staates sprechen,
weil der Wohlfahrtsstaat ganz offensichtlich
die vermeintlich festgefügte Geschlech-
tergrenze zwischen Öffentlichkeit und
Privatheit porös machte.

Allerdings blieb die wohlfahrtsstaatli-
che Feminisierung partiell. Die Realisie-
rung eines Allgemeinwohl, eines „öffent-
lichen Guten“ durch „öffentliche Güter“
war geschlechtsspezifisch geteilt. Die Ge-
meinwohlorientierung des Wohlfahrtsstaa-
tes hatte das Wohl von Frauen nicht im
Auge - oder nur vermittelt über den Unsi-
cherheitsfaktor Ehemann. Der patriarchale
Wohlfahrtskompromiss stellte nur ganz
bestimmte Güter öffentlich zur Verfügung,
nur die männlich-erwerbsbezogene Si-
cherheitsbedürfnisse wurden durch öffent-
lich hergestellte Güter befriedigt. Abhän-
gigkeit vom Ehemann allerdings perver-
tierte das Gut Sicherheit oft in Unsicher-
heit und Verletzungsoffenheit für Frauen.
Frauen waren durch öffentliche Güter also
stets „nicht oder unterversichert“.

Darüber hinaus waren Frauen gezwun-
gen ganz zentrale Güter - Kinder, Pflege,
Fürsorge - kostenlos der Öffentlichkeit zur
Verfügung zu stellen.

Ein neues Staatsprojekt: Neoliberalis-
mus lässt sich als Versuch begreifen, die-
sen maskulinistischen Wohlfahrtskompro-
miss zu „modernisieren“, indem die inter-
nen Machtverhältnisse des Staates zuun-
gunsten von Frauen transformiert werden.
Zwar unterscheiden sich die Formen neoli-
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beraler Restrukturierungen in den europä-
ischen Staaten, doch lässt sich für alle
Wohlfahrtsstaatsregime ein geschlechts-
spezifisches Restrukturierungsmuster aus-
machen: die Privatisierung sozialer Risi-
ken durch Einsparungen und Kürzungen
sozialer Ausgaben sowie die Tendenz, so-
zialstaatliche Leistungen zunehmend nicht
mehr als Versicherungsleistungen, son-
dern als vermögens- bzw. bedarfsabhän-
gige Leistungen zu gewähren. Die „Sorge-
teilung zwischen privatförmig organisier-
ter Sorgearbeit ... und dem Wohlfahrts-
staat“ (Hypothesenpapier der AG Frau-
en 2006: 1) verschiebt sich hin zur markt-
vermittelten Bereitstellung von einst öf-
fentlichen Gütern. Wenig begüterte, arme
Frauen, so Diane Sainsbury (1996), sind
in allen Wohlfahrtsregimen durch diese
Restrukturierungen deutlich benachteiligt,
weil ihre Handlungs- und Entscheidungs-
spielräume eingeschränkt werden.

Auch das neue Staatsprojekt treibt
Frauen gleichsam in die Reproduktions-
klemme. Der sozialstaatliche Steuerungs-
modus wird individualisiert - Lebensorga-
nisation wird in die Subjekte hineinver-
lagert: „(E)ach person is the proprietor of
his own person and capacities and does
not owe society“, so das besitzindividua-
listische Credo neoliberaler Rekonstrution
(Bakker 2002: 17). Dieser Neuentwurf von
StaatsbürgerInnenschaft scheitert jedoch
gleichsam an der „doppelten Vergesell-
schaftung“ von Frauen. Die „Unterneh-
merin ihrer Selbst“ (Pühl 2003) wird zum
Symbol für die Freiheit der Selbststeuer-
ung - besser: für den Zwang zur Selbstdis-
ziplinierung in der Erwerbsgesellschaft
und der Unmöglichkeit, Erwerb und Re-
produktion gesellschaftlich gleichberech-
tigt zu unternehmen.

In Bezug auf Geschlechterverhältnisse
umfasst der hegemoniale Kompromiss
des Keynesianismus die geschlechtsspe-

Maskulinisierung des Hegemo-
nialprojekts - Gouvernementali-
sierung des Staates

zifische Segregation von Arbeit, national-
staatsspezifische Variationen der Organi-
sation von Erwerbsarbeit und Fürsorgear-
beit (male oder adult breadwinner model)
und die paradoxe Integration von Frau-
en in diesen Kompromiss. Dieser Kompro-
miss wird im neoliberalen Restrukturier-
ungsdiskurs in Frage gestellt durch die dis-
kursive Verknüpfung von Freiheit, Markt
und Männlichkeit sowie von Abhängigkeit,
Wohlfahrtsstaat und Weiblichkeit. Im neo-
liberalen Diskurs werden Markt und mini-
maler Staat als männliche Praxen glorifi-
ziert, der Wohlfahrtsstaat wird demgegen-
über als „weiblich“ denunziert. Der „müt-
terliche Staat“ - der Wohlfahrtsstaat - dis-
kreditiere systematisch öffentliche männ-
liche Werte wie Freiheit, Unabhängigkeit,
Selbstverantwortung und Wettbewerb (vgl.
kritisch Sawer 1996: 118 f.).

Die Restituierung von Verantwortung
und Freiheit besitzt so den Subtext der Wie-
derherstellung traditioneller Geschlech-
teridentitäten und Geschlechterverhält-
nisse. Damit der öffentliche Raum als
„harte maskuline Identität“ restrukturiert
werden kann, bedarf es beispielsweise
einer klar davon abgegrenzten Familien-
sphäre als Ort feminisierter Identitäten
(Carol Johnson, zit. in: Sawer 1996: 130).
Diese geschlechtsverzerrenden Diskurse
formatieren die Interpretation von Bedürf-
nissen (Fraser 1994) neu: Öffentliche Gü-
ter als Ausdruck spezifischer Bedürfnisin-
terpretationen werden in Frage gestellt
bzw. als Bedürfnisse von Abhängigen und
Marginalisierten diskutiert.

Die Transformation von Staatlichkeit,
der Neuentwurf des Staatsapparates, des
Staatsprojektes und des Hegemonialpro-
jekts implizieren neben einem Form- auch
einen Strategie- und Diskurswandel, näm-
lich die neuartige Form der Disziplinierung
von Menschen, die Anrufung von Staats-
bürgerInnen vornehmlich als Konsumen-
tInnen, KlientInnen und KundInnen sowie
als „selbst-verantwortliche“ Individuen
(Banaszak/ Beckwith/ Rucht 2003: 8).

Die fundamentale Neukonstituierung
von Selbst und Subjektivität ist ein Zwang
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zur Individualisierung und Selbststeuerung,
der „oft als individuelle Entwicklungsmög-
lichkeiten artikuliert“ wird (Nowak 2005:
11). Diese neue Form der zwangsweisen
Herstellung gesellschaftlicher Ordnung
durch die Individuen, durch innere Ord-
nung und Disziplinierung bezeichnet Mi-
chel Foucault als „Gouvernementalisie-
rung“ des Staates: Der Staat als Herr-
schaftsgefüge wird damit nicht obsolet,
sondern als Disziplinierungsweise in die
Menschen hinein verlagert - unter den „al-
ten“ Vorzeichen männlicher Individualisie-
rung und Disziplin und weiblicher Abhän-
gigkeit und Unselbständigkeit.

Trotz der hegemonialen Entstaatli-
chungsdiskurse verschwinden Staaten
ganz sicher nicht, wie manche Beschleu-
nigungsszenarien befürchten. Der Staats-
apparat „erodiert“ nicht, sondern er voll-
zieht einen „Formwandel in der Architek-
tur“ (Altvater/ Mahnkopf 1996: 116), er
erhält ein neues Bauprinzip. Mit dem Wan-
del vom sozialen Sicherheits- zum Wett-
bewerbsstaat bzw. „innere-Sicherheits-
Staat“ (vgl. Hirsch 1995) bzw. vom keyne-
sianischen Wohlfahrts- zum schumpete-
rianischen Leistungsstaat (Jessop 1994)
stellt der Nationalstaat vornehmlich opti-
male Verwertungsbedingungen für das
Kapital her, damit es zum leistungsstarken
Player im internationalen Wettbewerb wer-
den soll (vgl. Hirsch 1995: 103).

Diese Rekonfiguration des Verhältnis-
ses zwischen dem privatwirtschaftlichen
und dem öffentlichen Sektor (vgl. Jenson
1994: 11) verändert den Staatsapparat
und schichtet Ressourcen und Macht in-
nerhalb des staatlich verdichteten Gesell-
schaftsverhältnisses um. Dieser sektorale
Umbau (vgl. Lütz 1997: 476) stattet spe-
zifische Staatsapparate mit neuer Macht
und neuen Ressourcen aus, am ehesten
„diejenigen Teile, die am engsten mit der
globalen Ökonomie in Verbindung ste-

Maskulinisierung des Staatsap-
parates. Verschiebung zwischen
Markt und Staat

hen“ (ebd.: 494). Der staatliche Form-
wandel impliziert also eine Stärkung des
Wirtschaftsapparats des Staates. Der
„neoliberale Staat“ (vgl. Stöger 1997) pri-
vilegiert die Interessen ressourcenstarker,
internationalisierter Eliten in Ökonomie
und Politik - nach wie vor mehrheitlich
Männer - und desartikuliert die Interes-
sen von nicht in den Weltmarkt einbezo-
genen Bevölkerungsgruppen, zu denen
mehrheitlich Frauen zu rechnen sind. Die
sektorale Stärkung des staatlichen
Wirtschaftsapparats erklärt beispielswei-
se, dass die geschlechtsspezifische Ar-
beitsteilung nicht thematisiert wird und
dass die Kanäle einer Politisierung des
Problems verstopft bleiben.

Darüber hinaus soll der minimale
Staat auch und vor allem „stark“ sein. Der
Umbau des Staates ist nicht nur seine Re-
duktion auf einen Nachtwächterstaat,
sondern auch seine Aufwertung als Ord-
nungs- und Gewaltstaat. Dies wird beglei-
tet von einer Umdeutung des öffentlichen
Gutes „Sicherheit“ - von der sozialen zur
Inneren Sicherheit - verbunden mit der
Umschichtung von staatlichen Ressour-
cen. Das Feindbild „internationale orga-
nisierte Kriminalität“, von Terroristen und
Schläfern grundiert diese staatliche Reor-
ganisation.

Die Permanenz gewaltstaatlicher
Herrschaftsinstitutionen macht auch die
Persistenz der ihnen eingeschriebenen
Männlichkeitsmuster bzw. der Unterord-
nung von Frauen wahrscheinlich: Jene
Sektoren, die historisch eng mit Männlich-
keit verkodet waren, nämlich der Gewalt-
und Repressionsapparat zur Aufrechter-
haltung kapitalistisch-patriarchaler Pro-
duktionsbedingungen - Militär, Polizei und
Bürokratie -, aber auch bevölkerungspo-
litisch relevante Apparate werden zuun-
gunsten der historisch später integrierten,
gleichsam feminisierten Apparate wie
Bildungs- und Gleichstellungspolitik, ge-
stärkt und gewinnen im globalen Restruk-
turierungsprozess an Macht.

Auch auf internationaler Ebene bedeu-
tet die Politik neoliberaler Restrukturierung
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eine „politische Revolution“ (Brodie 1994:
55). Die Transformationen der Grenzre-
gime fordern neue Formen politischer Re-
gulierung und demokratischer Repräsen-
tation heraus, wie sie u. a. im politischen
Paradigma „Governance“ zum Ausdruck
kommen. Governance bezeichnet neue
Formen politischer Repräsentation und Ent-
scheidung auf nationaler wie auf inter-
nationaler Ebene, nämlich Entscheidun-
gen in informellen, de-institutionalisierten
politischen Substrukturen. Im „Verhand-
lungsstaat“ verlieren staatliche Institutio-
nen ihr Monopol auf politische Problem-
definition, auf das Agendasetting, auf
Problemlösungsstrategien und -entschei-
dungen an korporatistische Netzwerke zwi-
schen staatlicher Administration, starken
gesellschaftlichen Gruppen wie Industrie
und Gewerkschaften, aus Kirchen, Medi-
en, Wissenschaft und NGOs.

Insbesondere die Einbeziehung von
NGOs, der Zivilgesellschaft, aber auch
tendenziell heterarchische Formen der
Entscheidung gelten als demokratiepoli-
tisch bemerkenswerte Merkmale von Gov-
ernance (vgl. u. a. Rosenau/ Czempiel
1992; Pierre/ Peters 2000). In feministi-
schen Debatten wird „Governance“ des-
halb als eine Möglichkeit gesehen, um die
androzentrische, rassistische und klassis-
tische Strukturen der auf (National-)Staat-
lichkeit basierenden Weltordnung zu
überwinden und inklusivere, partizipato-
rische und responsive Formen politischer
Entscheidungsfindung zu etablieren (vgl.
u. a. Holland-Cunz 2000: 26; Holland-
Cunz/ Ruppert 2000: 16). Allerdings sind
die Demokratisierungschancen auf der
Basis reorganisierter, ungleicher interna-
tionaler geschlechtsspezifischer Arbeitstei-
lung und aufgrund der damit einherge-
henden Machtungleichgewichte zwischen
den Geschlechtern eher gering zu veran-
schlagen (vgl. Sauer 2003). Darüber hin-
aus sind auch supranationale Institutio-
nen historisch unter Ausschluss von Frau-
en entstanden, und sie sind ganz offen-
sichtlich „bemannt“. In mächtigen Insti-
tutionen wie der Weltbank, dem IWF, der
Europäischen Zentralbank oder der WTO

sind Frauen signifikant unterrepräsentiert
(Lenz 2002: 84 ff.).

Die neoliberale Supranationalisierung
von Politik hebt zwar gleichsam die mas-
kulinistische Grundstruktur der National-
staaten auf, ohne aber Maskulinismus als
hegemonialen Diskurs und Praxis auf in-
ternationaler Ebene zu beseitigen. Die mit
den internationalen Strukturen verknüpf-
ten Praxen und Repräsentationsformen
sind in ein macht- und herrschaftsvolles
Setting integriert, das die Verknüpfung
von Geschlecht, Ethnizität und Klasse in
ihrer Herrschaftsförmigkeit re-konfigu-
riert: Weißsein, Mannsein und Zugehörig-
keit zur weltweit agierenden neuen Klas-
se der „Hyperbourgeoisie“ (Duclos 1998)
werden im Prozess der Transformation
der internationalen geschlechtsspezifi-
schen Arbeitsteilung reartikuliert und zur
sozialen Grundlage von männlicher
Macht im „neuen“, neoliberalen Staat
(materielle Basis). Dies hat geschlechts-
verzerrende Auswirkungen auf die neuar-
tigen Staatsapparate und internationalen
Netzwerke.

Welche politischen Handlungsräume
eröffnen der derzeitige Umbau/die Mas-
kulinisierung des Staates und der kontro-
verse Diskurs/die hegemonialen Kämpfe
um öffentliche Güter? Welche Widersprü-
che werden deutlich und sind politisierbar?
Wie kann in diesem widersprüchlichen Set-
ting die Forderung nach öffentlicher Bereit-
stellung daseinssichernder Güter eine
Chance für mehr Geschlechtergerechtig-
keit werden und nicht in der Sackgasse
patriarchaler Versorgung enden? „Die Or-
ganisation der bisher privatförmig orga-
nisierten Sorgearbeit in den Diskurs über
öffentliche Güter aufzunehmen, ist nicht
nur notwendig, damit Frauen bzw. Men-
schen mit Verantwortung für andere ihre
Interessen ausreichend zum Ausdruck brin-
gen können. Vielmehr lenkt der Diskurs
über öffentliche Güter die politische Auf-
merksamkeit verstärkt auf die Reproduk-
tionsbedingungen aller Menschen.“ (No-

Schluss
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wak 2005: 88). Dies ist eine Grundbe-
dingung für Geschlechterdemokratie und
einen geschlechterinklusiven Staat.

Im Folgenden möchte ich ganz kurz An-
knüpfungspunkte für geschlechtergerechte
staatliche Transformationen auf meinen
vier Staatsdimensionen skizzieren:

1. materielle Staatsdimension

Transformation ungleicher Geschlechter-
verhältnisse (die materiellen Grundlage
von Staatlichkeit) braucht die Umvertei-
lung von Arbeit, von produktiver und re-
produktiver Arbeit. Formalisierung von Ar-
beitsverhältnissen, damit Arbeit ein „gu-
tes Leben“ ermöglicht. Grundsicherung
als ein öffentliches Gut, d. h. eine Entloh-
nung von Arbeit bzw. Tätigkeit, die ent-
koppelt ist von Erwerbsarbeit. Geschlech-
tergerechte Staatsverhältnisse brauchen
darüber hinaus eine Entkoppelung der
Bereitstellung öffentlicher Güter von Er-
werbsarbeit sowie die Beendigung der
Selbstverständlichkeit, dass bestimmte
öffentliche Güter unentgeltlich bzw. pri-
vat erbracht werden.

2. Staatsprojekt

Der diskursive „Kampf“ um öffentliche Gü-
ter sollte also eine Neudefinition von „öf-
fentlich“ in Betracht ziehen: Die Bereitstel-
lung von Fürsorge und Pflege muss öffent-
lich, d. h. über den Staat erfolgen. Private
soziale Sicherheit und Gleichberechtigung
- als Schutz vor Gewalt, Abhängigkeit und
Ausbeutung, als soziale Sicherheit - muss
zum Selbstverständnis des multilevel Staats-
projekts auf allen Ebenen werden (So-
zialstaat plus Gleichberechtigungsstaat).

3. Hegemonialprojekt

Die Erarbeitung einer maskulinistischen
Hegemonie internationaler Staatlichkeit ist
ein noch unvollendetes Projekt, in das Frau-
enbewegungen eingreifen, das sie verän-
dern können. Viele Weichen des Projekts
sind freilich schon gestellt, doch die Dere-
gulierung nationaler patriarchaler Hand-
lungsräume öffnet auch die Chance für
gegenhegemoniales politisches Handeln.

Als feministische Perspektive bleibt die pa-
radoxe Intervention anti-staatlicher Politik
mit staatlichen Akteuren auf nationaler wie
auf internationaler Ebene - also auch das
Engangement in „Governance“-Strukturen.
Staats- und herrschaftskritische Reflexionen
müssen freilich Teil eines solchen emanzi-
patorischen Projekts bleiben, will es nicht
im Kampf um ökonomische und maskuli-
nistische Hegemonie unterliegen.

Frauenpolitik sollte dabei nicht übersehen,
dass es gerade Teil des neoliberalen Dis-
kurses ist, existierende politische resp.
frauenpolitische Zusammenhänge, Wider-
stände und Widerständigkeiten zu negie-
ren und zu desartikulieren. Nach wie vor
ist der weibliche Alltag Quelle des Wider-
spruchs und des Widersprechens. Davon
können Frauenbewegungen des Südens
ein lautes Lied singen (vgl. Bergeron 2001:
1000 f.). Feministische Handlungspers-
pektive kann es sein, diese widersprüchli-
chen weiblichen Alltagspraxen, die Lücken
und Brüche, die die neoliberale Restru-
kturierung dort hinterlässt, sichtbar zu
machen, zu politisieren und zu verändern.
Diese „Küchenpolitik“ (vgl. Elson 2002) ist
nach wie vor ein Weg zu mehr Demokra-
tie - wenn schon so viel Verantwortung in
die Küche runtergeladen wird.

4. Staatsapparat

Demokratische Formen der politischen
Entscheidung über öffentliche Güter müs-
sen (er)funden werden. Die Herstellung und
Bereitstellung öffentlicher Güter muss als
Demokratieproblem - und nicht als büro-
kratische Frage - definiert werden und in
einem demokratischen Prozess entschie-
den werden. Damit stellt sich die Frage
nach der Integration aller Stimmen in sol-
che deliberativen Debatten und Entschei-
dungsprozesse und die Gewährleistung
des Zugangs zu öffentlichen deliberativen
Arenen (z. B. Quotierung von Personen und
Ressourcen, Zur Verfügung-Stellen von Zeit
für Partizipation).

Eine geschlechtergerechte Transformation
von Staatlichkeit erfordert Intervention auf
allen vier Ebenen von Staatlichkeit.
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Gründe dafür, dass es mit den öffent-
lichen Gütern ebenso wie mit dem Sozia-
len schlecht bestellt ist, finden sich in der
Ideen-Geschichte und in den klassischen
Vertragstheorien. Sie arbeiten mit einem
„Naturzustand“ als vertragslosem Zu-
stand, der dem Gesellschaftsvertrag ei-
ner „bürgerlichen Gesellschaft“ voraus-
geht. Bei Thomas Hobbes (1588-1679)
ist dieser Naturzustand so konzipiert, dass
jeder des anderen Feind ist, weil er mit
seiner eigenen Selbsterhaltung befasst ist
und die Güter zu deren Sicherung knapp
sind. Deshalb sehen sich Menschen ge-
neigt und genötigt, einen Vertrag zu
schließen und treten ihre Selbsterhal-
tungs- und Selbstbestimmungsrechte an
einen starken Staat (den großen „Levia-
than“) ab, der ihnen umgekehrt Sicherheit
und Schutz gewährt.

Das Problem liegt nun darin, dass
Hobbes ein im Grunde ungeselliges In-
dividuum, eine unsoziale Sozialfigur, kon-
zipiert. Die einzelnen, stets mit dem Rin-
gen um knappe Güter und mit ihrer Exi-
stenzsicherung bzw. Selbsterhaltung
befassten, ungeselligen Individuen befin-
den sich in einem „Krieg aller gegen
alle“, die um der Selbsterhaltung willen
auf die - auch gewaltsame - Vermehrung
ihrer Besitzungen aus sind und große
Furcht gegeneinander hegen. Der ande-
re wird stets als bedrohlicher Mitbewer-
ber (Konkurrent) im Kampf um nie genug
Vorhandenes angesehen. Ohne ein-
schränkende Macht, ohne den großen

Die Zerbrechlichkeit des Sozialen
Uta v. Winterfeld
Bettina Bahn-Walkowiak

Schlechte Nachrichten aus dem
Alten Europa

„Leviathan“ wäre „ein tausendfaches
Elend, Furcht, gemordet zu werden, stünd-
liche Gefahr, ein einsames, kümmerliches,
rohes und kurz dauerndes Leben“ (Hob-
bes 1980 [1651], S. 116). Die hier ange-
legte, vertragstheoretische Konstruktion ei-
nes bürgerlichen Individuums trägt somit
bereits Züge einer herrschaftlich angeleg-
ten Individualisierung, die das Individuum
als im Grunde Unsoziales konzipiert und
damit zugleich sozial enteignet.

Auch der englische Vertragstheoretiker,
John Locke (1632-1704), geht in seinen
„Zwei Abhandlungen über die Regierung“
(1977 [1690]) von einem der bürgerli-
chen Gesellschaft vorausgehenden
Naturzustand aus. John Locke entwirft
seine Bürgerliche Gesellschaft als Eigen-
tumsgesellschaft, als eine Gesellschaft der
Privateigentümer. Wie aber entsteht Ei-
gentum?

Im Naturzustand (also dem „vertrags-
losen“ Zustand, der der bürgerlichen Ge-
sellschaft vorausgeht) von John Locke ge-
hört alles allen gemeinsam, weil Gott die
Welt den Menschen gemeinsam übertra-
gen hat. Dann aber:

„Obwohl die Erde und alle niede-
ren Lebewesen allen Menschen ge-
meinsam gehört, so hat doch jeder
Mensch ein Eigentum an seiner eige-
nen Person. Auf diese hat niemand ein
Recht als nur er allein. Die Arbeit sei-
nes Körpers und das Werk seiner Hän-
de sind, so könnten wir sagen, im ei-
gentlichen Sinne sein Eigentum. Was
immer er also dem Zustand entrückt,
den die Natur vorgesehen und in dem
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sie es belassen hat, hat er mit seiner
Arbeit gemischt und ihm etwas eige-
nes hinzugefügt. Er hat es somit zu sei-
nem Eigentum gemacht. Da er es dem
gemeinsamen Zustand, in den es die
Natur gesetzt hat, entzogen hat, ist ihm
durch seine Arbeit etwas hinzugefügt
worden, was das gemeinsame Recht
der anderen Menschen ausschließt.“
(Locke 1977 [1690], S. 216 u. 217)

Eigentum entsteht also über Aneig-
nung von Natur durch Arbeit. Damit wird
zugleich aus dem Natur-Raum ein durch
Arbeit angeeigneter Eigentums-Raum. Je
mehr Naturraum jemand durch Arbeit
anzueignen in der Lage ist, desto größer
sein Eigentumsraum. Die Aneignung von
Natur wird damit sozusagen zur Eigen-
tumsverlockung. Weiter legt dann John
Locke in seiner zweiten Abhandlung ei-
nen Grundstein für die kurze Zeit später
von Adam Smith (1723 - 1790) ausgear-
beitete Arbeitswerttheorie (vgl. Smith
1973 [1776]). Für Locke ist es die Arbeit,
die jedem Ding einen unterschiedlichen
Wert verleiht:

„Es ist eine sehr bescheidene Schät-
zung, wenn man behauptet, dass die
für das menschliche Leben nützlichen
Erzeugnisse der Erde zu neun Zehnteln
die Auswirkungen der Arbeit sind. Ja,
wenn wir die Dinge richtig veranschla-
gen wollen, so wie sie in unseren Ge-
brauch kommen, und die einzelnen
Kosten berechnen, die auf ihnen lie-
gen, wenn wir weiter wissen wollen,
was sie eigentlich der Natur verdan-
ken und was der Arbeit, so werden wir
sogar herausfinden, daß man in den
meisten Fällen neunundneunzig Hun-
dertstel ganz dem Konto der Arbeit zu-
schreiben muß.“ (ebd., II, S. 225)

Hier lässt sich ein rasanter Wertverlust
von Natur beobachten; binnen zwei Sät-
zen sinkt der Wert von 10% auf 1%. Der
Produktionsfaktor „Natur“ verschwindet
hinter dem Produktionsfaktor „Arbeit“, mit
dem allein privates Eigentum erzeugt wer-
den kann. Natur beginnt an genau dem

Punkt zu verschwinden, wo John Locke an-
fängt, die einzelnen Kosten zu berechnen,
die auf den Dingen des Gebrauchs liegen.
Natur vermag also in der physischen Ar-
beitswerttheorie bei John Locke die
Schwelle vom Gebrauch zum Tausch nicht
zu überschreiten. Mit der Natur verschwin-
den aber zugleich auch alle jene Arbei-
ten, die nicht zur Besitzergreifung bzw. zum
Eigentumserwerb gehören. Damit ist so-
wohl die Frage nach den Unterschieden
zwischen Landeigentümern und Landlosen
als auch die nach den Geschlechterver-
hältnissen aufgeworfen. Die Lektüre des
Quellentextes zeigt hier: Es gibt bei John
Locke mitunter Ehefrauen und Mütter, nie
Töchter und Schwestern und zumeist Vä-
ter und Brüder. Aufschlussreich ist eine Pas-
sage, wo John Locke in emanzipativer
Absicht klarstellen will, dass der Mensch
von Natur aus frei von Unterwerfung ge-
genüber jeglicher Regierung sei. Er
schreibt:

„Jeder Mensch wird mit einem
zweifachen Recht geboren: Erstens mit
einem Recht auf Freiheit für seine Per-
son, über die kein anderer Macht hat
und über die nur er selbst verfügen
kann. Zweitens mit einem Recht, zu-
sammen mit seinen Brüdern vor allen
anderen Menschen den Besitz seines
Vaters zu erben.“ (ebd., II, S. 320)

Hier sind Freiheits- und Menschenrech-
te also als Eigentumsrechten von Brüdern
bzw. als deren Erbrecht gegenüber ihren
Vätern benannt4.

4 Ausführlich hierzu siehe Carole Pateman (1988): The
Sexual Contract.  Stanford

Zur Eigentumsproblematik des öf-
fentlichen Gutes Umwelt

Vor dem Hintergrund der vorausge-
gangenen Ausführungen soll hier ein Ex-
kurs beigesteuert werden, der einen Teil
dieser Aspekte - Eigentum, Konkurrenz,
Wertverlust der Natur - aufgreift, und sie

Wem gehört die Natur?
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mit dem „modernen“ Begriff der öffentli-
chen Güter in Verbindung bringt.

Noch bis in die 1980er Jahre galten
(in den Wirtschaftswissenschaften) be-
stimmte Umweltmedien wie Luft, Wasser
und teilweise Boden als unbegrenzt verfüg-
bare, nicht-knappe und somit als freie Gü-
ter. In der akademischen Debatte um „öf-
fentliche Güter“ und um die „commons“
ist man von diesem Denken inzwischen weit
entfernt. Vielmehr werden Umweltgüter
(und damit sind nicht nur Ressourcen ge-
meint) als wirtschaftlich nutzbar, als regu-
lierungsbedürftig, als dem Nutzendenken
und der Konkurrenz unterwerfbar angese-
hen. Der Emissionshandel und die meisten
der Umweltinstrumente versuchen über das
marktwirtschaftliche Prinzip des Wettbe-
werbs eine - wenn man so will - (Wieder-)
Inwertsetzung der Natur zu erreichen.

In einem umwelttheoretischen Teilbe-
reich der „Öffentliche-Güter Debatte“ be-
schäftigt man sich mit der Problematik,
welche Kriterien die unterschiedliche „Öf-
fentlichkeit“ oder „Marktfähigkeit“ von
Umwelt ausmachen. Das „klassische“ öf-
fentliche, allgemeine Gut ist nämlich das
nicht-marktfähige Gut.

Zwei Aspekte werden in diesen Zusam-
menhang herausgehoben: 1. der Zugang
und 2. die Nutzung. Der Zugang ist ent-
weder unbeschränkt oder beschränkbar,
die Nutzung ist entweder konkurrierend
oder nicht-konkurrierend - der Nutzen
selbst kann mit steigender Nutzeranzahl
steigen (das Gut ist inklusiv) oder der
Nutzen sinkt mit steigender Nutzeranzahl
(das Gut ist exklusiv). Diese Kriterien er-
geben eine Matrix, in die verschiedene
gemeinschaftliche Güter der Umwelt ein-
geordnet werden können (vgl. Bleischwitz
2005).

Das öffentliche Gut ist in dieser Begriff-
lichkeit nur noch eines unter verschiede-
nen Gemeinschaftsgütern, und zwar das-
jenige, dessen Zugang frei und dessen
Nutzung nicht-konkurrierend stattfindet.
Andere Gemeinschaftsgüter werden
Common-Pool Ressourcen (z. B. Stadt-

park), Netzwerkgüter (z. B. kollektiv be-
triebene Biogasanlagen), Clubgüter (z. B.
Schrebergartenanlage) oder Statusgüter
(z. B. Golfanlage) genannt (vgl. ebd.). In
dieser Logik findet eine Veränderung von
Eigentumsverhältnissen immer dann statt,
wenn der Zugang eingeschränkt wird oder
wenn Nutzungskonkurrenzen auftreten
und das Gut zunehmend exklusiv wird -
Privatisierung. Wem gehört also die Na-
tur? Die Schlussfolgerung der oben skiz-
zierten theoretischen Diskussion ist, dass
die Natur nur noch in wenigen Ausnahme-
fällen ein öffentliches Gut ist. Selbst das
Holz im Wald, das im Winter von den
Bäumen fällt, ist kein freies Gut, sondern
erfordert einen Holzsammelschein der
Kommune.

Wenig Interesse wird in dieser abstrak-
ten Diskussion jedoch dem Aspekt der ein-
kommens-, schicht- und geschlechtsspezi-
fischen Nutzungschancen gewidmet, die
der Nutzung vorgelagert sind. Welche öf-
fentlichen Güter in ihrem Zugang wirklich
noch frei und (im Sinne von Nutzungschan-
cen) erreichbar sind, ist schließlich nicht
nur eine theoretische, sondern auch eine
politische Frage mit starken sozialen und
alltagswirksamen Bezügen (vgl. Kraemer
2004). Wenn die vorgenannte Kategori-
sierung auch auf andere Gemeinschafts-
güter wie z. B. den Wohlfahrtsstaat oder
die Bildung bezogen wird, stellt sich unmit-
telbar die Frage, was in diesem Kontext
als öffentliches Gut und als Common-Pool-
Ressource, Netzwerkgut, Clubgut oder Sta-
tusgut bezeichnet werden kann (vgl. Rilling
2001). Insbesondere der Inklusionsgedan-
ke - der steigende Nutzen mit steigender
Nutzeranzahl - als wichtige Grundlage des
Wohlfahrtsstaates erscheint zunehmend
brüchig.

Die Diskussion über Inklusion und Ex-
klusion im Sozialstaat ist derzeit in vollem
Gange, wenn auch mit anderen Begriffen.
Die Natur wird aber erstaunlicherweise in
der öffentlichen Wahrnehmung und der
öffentlichen Debatte immer noch eher wie
ein freies, denn wie ein knappes Gut, eher
wie ein öffentliches, denn wie ein privates
Gut betrachtet.
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Der den deutschen Sozialstaat von Be-
ginn an prägende Doppelcharakter lässt
sich zusammenfassend so beschreiben,
dass er sowohl kompensatorisch als auch
emanzipativ angelegt ist: Er konserviert
Claus Offe zufolge die Kontrolle des Ka-
pitals über die Produktion, stärkt aber zu-
gleich das Potenzial der Lohnarbeitenden,
sich der Kontrolle zu widersetzen (Offe
1984, S. 238). Er verbindet Christoph
Butterwegge gemäß Markt, Familie und
Staat in einem wohlfahrtsstaatlichen Arran-
gement so miteinander, dass sich der Ka-
pitalismus einerseits frei entfalten kann,
andererseits aber auch in eine Sozialpart-
nerschaft eingebunden werden kann
(Butterwegge 2005, S. 15).

 Eben dieses Arrangement ist heute in
Frage bzw. der deutsche Sozialstaat ist zur
Disposition gestellt. Dabei wird der Sozi-
alstaat eher als Ursache für die Wirt-
schafts- und Beschäftigungskrise angese-
hen, als umgekehrt die negativen Auswir-
kungen solcherart Krise auf den Sozial-
staat thematisiert werden. Analog werden
hohe Lohnnebenkosten eher für die struk-
turelle Arbeitslosigkeit verantwortlich ge-
macht als umgekehrt Massenarbeitslosig-
keit für die Höhe der Lohnnebenkosten.
Entsprechend stehen der „Umbau“ des
Sozialstaates und stehen die Senkung der
Lohnnebenkosten (der Arbeitgeber!) nach
wie vor im Zentrum der Modernisierungs-
strategien.

Zur Ambivalenz des Sozialstaats lässt sich
aussagen:

Der Sozialstaat

• schützt vor Lebensrisiken - und versagt
häufig dort, wo sie am größten sind.

• ist progressiv im Sinne der Stärkung so-
zial Schwächerer - und repressiv im Sin-
ne der Drohung mit sozialem Abstieg,
insbesondere bei Nicht-Erwerbstätig-
keit.

• dient als Puffer zwischen Markt und In-
dividuen; er erhöht den Vermarktungs-
druck des Individuums als Arbeitskraft-

Der Sozialstaat und das Soziale besitzer - und ermöglicht ihm die Teil-
nahme am Konsumgütermarkt.

Dadurch aber sieht sich die neue
„Kampfeinheit des Sozialen“, sehen sich
die „Arbeitskraftunternehmerin“ und der
„Arbeitskraftunternehmer“, erneut individu-
alisiert und mit einer Erwartung konfron-
tiert, die bei struktureller Arbeitslosigkeit
nicht erfüllbar ist.

Die Zerbrechlichkeit des Sozialen (Win-
terfeld 2006) und die sich daraus erge-
bende Notwendigkeit seiner Stärkung
geht jedoch über Wohl und Wehe des be-
kannten Sozialstaats hinaus und lässt sich
abschließend anhand von drei Punkten
zusammenfassen:

Erstens geht es um die Stärkung des Indi-
viduums. Dies betrifft sowohl den Schutz
vor dem Ausgeliefertsein gegenüber
marktlichen Übergriffen (v. a. mit Blick auf
gesellschaftliche Polarisierungsprozesse
und soziale Ungleichheiten) als auch die
Ermöglichung zur Entfaltung seiner Fä-
higkeiten.

Zweitens weist eine Stärkung des Sozia-
len über die individuenzentrierte Ebene
hinaus. Dies geschieht insbesondere dort,
wo der lohnarbeitsbezogene Sozialstaat
mit dem alternativen Konzept der „Sozia-
len Infrastruktur“ konfrontiert wird (siehe
auch Joachim Hirsch und Heinz Steinert
2005). Es setzt nicht primär beim Indivi-
duum an. Vielmehr ist soziale Infrastruk-
tur gesamtstaatlich, regional, lokal, auf
der Ebene der Haushalte und anderer Zu-
sammenschlüsse angesiedelt. Gesell-
schaftlich notwendige Arbeit wird nicht auf
Lohnarbeit reduziert, sondern bezieht
Hausarbeit, Eigenarbeit und freiwillige
Arbeit ein und fordert, auch für diese eine
sichernde soziale Infrastruktur zu schaffen.
Hieran knüpfen die im Kontext der femi-
nistischen Kritik erwähnten neuen Gesell-
schafts- und Geschlechterverträge an.
Auch gibt es erste Konkretisierungen, wie
die Forderung einer „Sonderwohlfahrts-
zone“ als Ort lokaler Selbstverwaltung im
Kontext schrumpfender Städte (Feser/
Lanz/ Rada 2005).



34

Die Zerbrechlichkeit des Sozialen

Drittens aber gehört zur Stärkung des So-
zialen, dass es anders gedacht und be-
handelt wird: Es tritt nicht erst in Krisen-
bzw. „Sozialfällen in Erscheinung, die
dann von einer immer noch paternalis-
tisch geprägten Sozialverwaltung behan-
delt werden. Es wird nicht als Minimal-
standardpendant dem vorteils- und er-
folgsakkumulierenden Marktakteur zur
Seite gestellt werden. Vielmehr ist das So-
ziale ein kostbares Gut, das eine zukunfts-
fähige Gesellschaft braucht, und es ist
eine Fähigkeit zu gemeinschaftlichem
und gesellschaftlichen Handeln, die unter-
stützender und fördernder Strukturen be-
darf.

Eine zukunftsfähige Sozialpolitik geht
daher von sozialen menschlichen Fähig-
keiten aus, die ermöglicht, gestärkt und
geschützt werden.

Zukunftsfähige Sozialpolitik sorgt für
eine soziale Infrastruktur, die von Bürge-
rinnen und Bürgern - Bürgerkommune,
Bürgerinnenhaushalt - mit gestaltet wird.
Die soziale Infrastruktur ermöglicht viel-
fältiges Tätigsein und sichert es ab.

Hilfsbedürftigkeit stellt keinen stigma-
tisierten „Sozialfall“ dar, sondern das An-
gewiesensein auf und die Fähigkeit zu ge-
genseitige/r Hilfe sind als soziales Prin-
zip anerkannt.
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Die neoliberale Umstrukturierung
von Ökonomien und Politiken
verändert die Staaten und das

Verhältnis zwischen Staat und Bürger-
Innen. Das Konzept von Citizenship -
Staatsangehörigkeit und Staatsbürger-
schaft - umreißt dieses Verhältnis und setzt
den Rahmen für den Zugang der BürgerIn-
nen/Staatsangehörigen zum Öffentlichen
und ihre Anrechte und Ansprüche auf öf-
fentliche Güter, zu deren Bereitstellung sich
der Staat als Gemeinwohlgarant verpflich-
tet. In jüngster Vergangenheit hat das Kon-
zept von Citizenship das Frauen-/Men-
schenrechtsparadigma als zentralen Deu-
tungs- und normativen Bezugsrahmen in
feministischen Diskursen verdrängt und
damit geschlechterpolitische Forderungen
erneut an den Staat gerichtet.

Citizenship ist in der bürgerlichen De-
mokratie ein auf ein Wechselspiel von
Rechten und Verantwortung basierendes,
liberales Konzept zum Verhältnis zwi-
schen Individuum und Staat. Es basiert
auf einer triadischen Konstruktion von
Rechten, nämlich zivilen/bürgerlichen,
politischen und sozio-ökonomischen
Rechten von Staatsangehörigen.

Zu jedem historischen Zeitpunkt war
Citizenship ein vergeschlechtlichtes bzw.
patriarchales Konzept zum einen im Rah-
men der Trennung von Öffentlichem und
Privatem bzw. der Definition von Öffent-
lichkeit und Politik als maskulinärer
Sphäre, zum anderen im Rahmen der ge-
schlechtshierarchischen Arbeitsteilung
und -bewertung im Privaten wie im Öf-
fentlichen.

Feministische Reflektionen
zu Citizenship

Christa Wichterich

Citizenship bezeichnet 
1) einen normativen Referenzrahmen

und Status von Anrechten und An-
sprüchen auf der einen Seite und
Pflichten und Verantwortung auf
der anderen Seite 

2) die politische Praxis der Teilhabe
am Öffentlichen, des Zugangs zu
Politik, öffentlichen Gütern, Ge-
meinwohl 

3) das Verhandlungsfeld und umstrit-
tene Terrain bezüglich Inklusion,
Partizipation und der Einlösung der
Ansprüche als Rechtssubjekte im
Gegensatz zu Diskursen über Op-
fer, Bedürftigkeit und Verletzlich-
keit. 

 

Die drei Deutungsdimensionen von
Citizenship (siehe Kasten) verweisen auf
die inhärente Spannung von universellem
und egalitärem Versprechen einerseits
und andererseits realer sozialer und po-
litischer Exklusion. Feministische Diskur-
se über Citizenship fokussieren auf
Macht- und interessenbestimmte Verhält-
nisse, in die das Konzept und die Einlö-
sung staatsbürgerlicher Anrechte einge-
bunden sind, z. B. die Einschränkungen
für Frauen durch die geschlechtsspezifi-
sche Arbeitsteilung, ihre Marginalität in
der Marktökonomie, kulturelle Werte-
ordnungen, aber auch Machtverhältnis-
se zwischen sozialen Klassen, Ethnien und
Staaten.
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Durch die neoliberale Umstrukturie-
rung von Ökonomie und Politik entwickeln
sich neue Formen der Vergesellschaftung,
nämlich durch Übernahme von Eigenver-
antwortung, Wettbewerbsfähigkeit und Ef-
fizienz. Gleichzeitig wird der Standortwett-
bewerb zum prioritären Interesse des Staa-
tes, dem er seine soziale Verpflichtungen
unterordnet. Das führt dazu, dass auch das
Aushandeln von staatsbürgerlicher Inklu-
sion und Partizipation sich zunehmend an
marktförmigen Kriterien orientiert. In der
Folge wird Citizenship zunehmend als
Marktbürgerschaft definiert und der Raum
für soziale Verträge schrumpft.

Aus feministischer Perspektive wurde das
Konzept von Citizenship auf diesem Hin-
tergrund in zwei Richtungen erweitert. Ruth
Lister, Nancy Fraser, Anne Philipps, Seyla
Benhabib und Nira Yuval-Davis begreifen
Citizenship als Mehr-Ebenen-Konzept, das
das Verhältnis der/des Einzelnen zur loka-
len Gemeinschaft, dem Nationalstaat
oder auch transnationalen Gemeinschaf-
ten absteckt. Zunehmend stellt sich im Kon-
text von Migration und (durch supra-na-
tionale Governance Regime) geschwäch-
ter oder umstrukturierter national-staatli-
cher Souveränität die Frage nach trans-
nationaler Citizenship oder globaler
Citizenship im Sinne von Weltbürgerschaft-
lichkeit jenseits von Staatsangehörigkeit.

Auf der anderen Seite führten „mater-
nalistische“ Feministinnen wie Pnina
Werbner und Selma Sevenhuijsen ein
Konzept von „politisierter Mutterschaft“ in
den Diskurs ein, um Sorgearbeit aus der
Privatsphäre in den öffentlichen Raum zu
bringen und soziale Verantwortung als
gesellschaftlichen Wert im Konzept von
Citizenship zu verankern. Ziel ist, dass
Sorgearbeiterinnen dieselben Citizenship-
Rechte und -Pflichten haben wie Erwerbs-
arbeitende. An diese Überlegungen
schließen sich zwei Fragen an: wie lässt
sich verhindern, dass ein solcher Aufwer-
tungsansatz nicht instrumentalisiert wird,
um den Rückzug des Staates aus sozialer
Verantwortung und die Delegation von
Verantwortung an Privathaushalte bzw. in
die Topographie von Eigenverantwortlich-

keit abzufedern? Lassen sich Sorge, soziale
Verantwortung und wechselseitige Unter-
stützung im Rechte- und Pflichtenkatalog
geschlechtsunabhängig universalisieren?

Citizenship ist das Terrain für - geschrie-
bene und ungeschriebene - soziale Verträ-
ge im Kollektiv, im Staat, in transnationa-
len Gemeinschaften. Soziale Verträge ge-
hen davon aus, dass gesellschaftlicher
Wohlstand im Sinne von „gutem Leben“
durch soziale Investitionen, soziale Repro-
duktion und soziales Kapital geschaffen
werden, während Marktverträge unterstel-
len, dass Wertschöpfung und Wohlstand
nur durch Marktproduktion entstehen.
Marktverträge kalkulieren Arbeitsrechte,
Verbraucherschutz, soziale Standards, Um-
weltschutz, soziale Sicherung als Kosten,
die externalisiert werden müssen. Da so-
ziale Reproduktion, Gemeinwohl und öf-
fentliche Daseinsvorsorge die Grundlage
oder der Rahmen für Marktproduktion
sind, sollten Sozialverträge Marktverträge
überwölben, rahmen oder aber beschrän-
ken. Derzeit geschieht jedoch durch die
Handelsliberalisierung, die Umstrukturie-
rung von Staatlichkeit und die Privatisierung
des Öffentlichen genau das Umgekehrte.

Bei unseren Überlegungen zu Staatlich-
keit und öffentlichen Gütern, genauer: zu
westeuropäischer Wohlfahrtsstaatlichkeit
sind wir von der Prämisse national-staat-
licher Souveränität ausgegangen. Diese
muss jedoch in Zeiten der Globalisierung
neoliberaler Politik und Ökonomie im
Kontext von Global Governance als supra-
nationalen Regimen gesehen werden. In
jüngster Zeit wurde „policy space“ - der
Spielraum für national-staatliche Entschei-
dungssouveränität - vor allem angesichts
des supra-nationalen WTO-Regimes zum
zentraler Topos in Diskursen, die sich kri-
tisch mit Global Governance auseinander-
setzen.

National-staatliche Souveräni-
tät in Zeiten von Handelslibera-
lisierung, Wettbewerbsfähigkeit
und Global Governance
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Die 1995 eingerichtete Welthandels-
organisation (WTO), deren Aufgabe der
Aufbau eines multilateralen Rechts- und
Regelregimes für den transnationalen
Handel ist, zielt auf die Beseitigung von
tarifären Handelshindernissen (Zölle,
Steuern etc.) und von nicht-tarifären Han-
delshindernissen (national-staatliche Re-
gulierungen und Beschränkungen von
Märkten und Handel). Die multilateralen
handelspolitischen Regeln der WTO und
die darin festgeschriebenen Rechte für In-
vestoren überwölben national-staatliche
Regelsysteme, schränken sie ein oder set-
zen sie außer Kraft. Diese nationalen Re-
gulierungen schützen häufig einheimische
Industrien und Dienstleister, sie haben in
den westlichen Sozialstaaten soziale und
ökologische Standards gesetzt und im In-
teresse des Gemeinwohls für Daseins-
vorsorge und soziale Sicherheit gesorgt.

GATS, das Dienstleistungsabkommen
der WTO, zielt auf die Öffnung von Dienst-
leistungsmärkten und greift tief in den öf-
fentlichen Sektor, soziale Leistungen des
Staats und die Bereitstellung öffentlicher
Güter und den Zugang zu ihnen ein. Au-
ßerdem will die WTO die öffentliche Auf-
tragsvergabe in den Nationalstaaten in
ihr multilaterales Regime einbeziehen, weil
dies ein noch völlig unausgeschöpftes
Feld für ausländische Investoren und
transnationalen Handel ist.

Deregulierung, der Abbau staatlicher
Regulierung im öffentlichen Interesse, soll
die Voraussetzung schaffen für den frei-
en Wettbewerb zwischen öffentlichen Trä-
gern und privaten Dienstleistungsanbie-
tern. Bei den GATS-Verhandlungen wer-
den nationale Regelungen im Dienstleis-
tungssektor überprüft, ob sie „handels-
verzerrend“ sind, d. h. sie dürfen einhei-
mische Unternehmen nicht gegenüber
ausländischen Investoren bevorteilen und
den freien Wettbewerb durch Gemein-
wohlinteressen, Umweltstandards, Sozi-
alklauseln, Gleichstellungsverordnun-
gen, Anti-Diskriminierungsmaßnahmen
etc. nicht ausbremsen.

In den letzten Monaten, bevor die
Doha-Verhandlungsrunde der WTO im Juli
2006 platzte, drängte im Rahmen der
GATS-Verhandlungen eine Arbeitsgruppe
zu „Domestic Regulation“ auf einen „Not-
wendigkeitstest“, mit dem die Regierungen
nachweisen sollen, dass nationale Re-
gularien zum Erreichen bestimmter politi-
scher Ziele notwendig und nicht handels-
hinderlich sind. Damit würde die Beweis-
last bei den nationalen Regierungen lie-
gen, dass z. B. qualitative Standards, die
sie für den Bildungssektor aufstellt, oder
Bauauflagen, die Kommunen aus Um-
weltschutzgründen machen, nicht „unnö-
tig beschwerlich“ für ausländische Anbie-
ter und Investoren sind.

Anknüpfend an die Bestrebungen der
USA, in bilateralen Handelsabkommen
eine „Verpflichtung zu vorherigen Abspra-
chen“ festzuschreiben, hat die WTO-Ar-
beitsgruppe eine „prior comment clause“
vorgeschlagen, d. h. andere WTO-Mitglie-
der bzw. Handelspartner hätten einen An-
spruch darauf, dass eine Regierung sie
über geplante Gesetze und Regulierungen
informiert und sie diese kommentieren dür-
fen, bevor sie zur Abstimmung ins natio-
nale Parlament gehen.

Auch wenn die WTO-Verhandlungen
derzeit ausgesetzt sind, ist mit diesen Vor-
schlägen eine Verhandlungsrichtung ein-
geschlagen, die einzelne Staaten in bila-
teralen oder regionalen Handelsabkom-
men weiterverfolgen werden und die in
vordemokratischer Manier national-
staatliche Souveränität und den „policy
space“ für die Bereitstellung öffentlicher
Güter und die Umsetzung von Gemein-
wohlinteressen einschränkt.

Nach dem Scheitern der Doha-Runde
bei der WTO Anfang Oktober 2006 hat
die EU-Handelskommission eine han-
delspolitische Programmatik vorgestellt
mit dem Titel: „Ein wettbewerbsfähiges
Europa in einer globalen Welt5. Ein bedeu-
tendes „handelspolitisches Instrument“,

5 http://ec.europa.eu/trade/issues/sectoral/competetive
ness/global_europe_en.htm
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um das Oberziel der Wettbewerbsfähig-
keit zu erreichen, ist die Beseitigung von
„inländischer Regulierungstätigkeit,... Vor-
schriften und Verfahren, die den Handel
unnötig einschränken“. Im Liberalisie-
rungsjargon der neuen Dienstleistungs-
direktive der EU (früher Bolkestein-Direk-
tive) ist die Rede vom „Abbau bürokrati-
scher Hürden“, z. B. bei der Erteilung von
Lizenzen und Arbeitsgenehmigungen für
Unternehmen aus EU-Mitgliedsländern.

Die EU will in einen „internationalen
Dialog über Normierung und Regulie-
rung... zur Vermeidung handelsverzer-
render Vorschriften und Normen“ treten (in
anderen Papieren ist von „internationaler
ordnungspolitischer Zusammenarbeit“ die
Rede6). Wenn nichttarifäre Handelsschran-
ken „beseitigt werden sollen, wird die Kom-
mission ihre Arbeitsweise ändern müssen,
...auch gegenüber Dritten (also auch ge-
genüber den Mitgliedstaaten und der
Wirtschaft).“ Und EU Handelskommissar
Peter Mandelson formulierte als Agenda:
„What do we mean by external aspects of
competitiveness? We mean ensuring that
competitive European companies, sup-
ported by the right internal policies, must
be enabled to gain access to, and to
operate securely in world markets. That is
our agenda.“7

Entsprechend hat die EU-Handels-
kommission in begleitenden Politikpapie-
ren zwei Vorschläge gemacht: zum einen
sollen Handelspartner an nationalen ge-
setzgeberischen Entscheidungsprozessen
beteiligt werden, zum zweiten soll das eu-
ropäische und internationale Business ein
Mitspracherecht bei EU-internen Regulie-
rungen und Gesetzgebung und zudem ein
Zugangsrecht von Konzernen zu, Streit-
schlichtungsverfahren der WTO einge-
räumt werden. Das würde bedeuten, dass
Konzerne in Zukunft Regierungen wegen
„Handelsverzerrung“ verklagen könnten.
Von einer Beteiligung und einem Mitspra-
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Der Titel signalisiert, dass etwas
wahrnehmbar gemacht werden
soll, was unter normalen Umstän-

den nicht gesehen wird. Die Unsichtbar-
keit kann dabei objektive und subjektive
Gründe haben. Vielleicht wurde der ge-
suchte Gegenstand getarnt, oder Dunkel-
heit und Nebel verwischen seine Umris-
se. Ebenso gut ist aber auch denkbar, dass
das normale Auge nicht gelernt hat, zwi-
schen dem Gesuchten und seinem Hin-
tergrund eine Unterscheidung zu treffen.

Das Nachdenken über Methoden, die
den Horizont der normalen Wahrnehmung
überspringen, wird gegenwärtig im Dis-
kurs zum Gender Budget eingeübt. Gender
Budgeting ist mit dem Thema der ge-
schlechterbezogenen Herstellung und Ver-
teilung von Öffentlichen Gütern so eng ver-
wandt, dass es sich empfiehlt, beide Berei-
che aus demselben Blickwinkel zu betrach-
ten. Wenn Geschlechtergerechtigkeit der
öffentlichen Finanzen erreicht werden soll,
müssen einzelne Felder als Teile größerer
ökonomischer bzw. politischer Zusammen-
hänge wahrgenommen werden (können).
Nur so lässt sich sicherstellen, dass die
Analyse in Erkenntnisse mündet, die poli-
tisch von Bedeutung sind.

In der Vergangenheit erschien es aus-
reichend, öffentliche Finanzen einem
Gender Audit zu unterziehen. Man hatte
den Anspruch, öffentliches Geld in einer
Weise einzusetzen, dass Frauen und Män-
ner die Chance haben sollten, zu gleichen
Teilen daran zu partizipieren. Bis heute
gilt als oberstes Ziel des Gender Budgets,
einen anonymen Nutzen öffentlich bereit-

Öffentliche Güter im
Gender-Radar

Elisabeth Stiefel

gestellter Güter und Dienstleistungen
Frauen und Männern gleichgewichtig zu-
gänglich zu machen. In der jüngeren Ver-
gangenheit tauchen jedoch Begriffe auf,
die größere Genauigkeit einfordern.

Man will Sachverhalte einbeziehen, die
sich nicht ohne weiteres in Geld ausdrük-
ken lassen, obwohl sie öffentlichen Geld-
strömen entscheidende Impulse geben.
Damit ist die Bühne frei für die Betrach-
tung der ökonomisch bedeutsamen Di-
mension des Privaten. Ins Visier genom-
men werden Strukturen, die dem Gleich-
heitspostulat zuwiderlaufen. Die Strategie
des Gender Mainstreaming inklusive des
Gender Budgets soll nicht nur den öffentli-
chen Bereich abdecken, sondern auch die
Unebenheiten glätten, die dem Privaten
zuzurechnen sind.

Es hat sich eingebürgert, das ökono-
misch relevante Segment von Privatheit
mit unbezahlter Arbeit gleichzusetzen. Seit
Jahrzehnten kämpfen Frauenbewegun-
gen weltweit für die Anerkennung der im
Familienhaushalt erbrachten Arbeit (Ver-
sorgung, Betreuung, Erziehung, Haus-
haltsproduktion materieller Güter). Zual-
lererst soll diese Arbeit sichtbar gemacht
und als autonome Leistung von Frauen ge-
würdigt werden. Abweichend von der üb-
lichen Praxis, unbezahlte Frauenarbeit als
‚Reproduktion’ in die ‚produktive’, d. h.
marktorientierte Gesamtleistung des
Haushalts einzubringen, will man unbe-

Das Öffentliche im Privaten
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zahlte Hausarbeit in Wert setzen und ihre
Erträge ins Sozialprodukt integrieren. Da-
nach soll entschieden werden, ob und wie
diese Arbeit abgesichert werden kann
und wer für die Absicherung zuständig ist
(der Staat, die Wirtschaft, der Ehemann,
die Frauen selbst).

Bis heute wird nicht nur von Männern
behauptet, dass es sich bei der von Frau-
en geleisteten Arbeit originär um Frauen-
arbeit handelt, die mit dem Profil von
Männlichkeit nicht kompatibel ist. Die Bio-
logisierung einer Kategorie des Wirtschaf-
tens, die für alle Menschen zentrale Bedeu-
tung hat, bedeutet für das Anliegen von
Gender Mainstreaming eine unüberwind-
liche Hürde. Wie kann Gleichheit ausse-
hen, wenn die Aufgaben von Männern und
Frauen als von Natur aus grundverschie-
den angesehen werden?

Die Tatsache, dass das Geschlechter-
verhältnis zwar als Strukturkategorie des
Wirtschaftens gilt, der neoklassische
Mainstream aber nicht mit Männern und
Frauen, sondern mit dem privaten Haus-
halt als kleinster Wirtschaftseinheit ope-
riert, macht die Analyse nicht leichter. Pri-
vate Haushalte waren in ökonomischer
ebenso wie in staatlicher Perspektive im-
mer schon das Terrain von Männern (‚ER
und die Seinen’). Frauen werden in staat-
lichen/institutionellen Zusammenhängen
als diejenigen betrachtet, die von einem
Mann unterhalten werden und ihn ‚repro-
duzieren’. Frauen als Haushaltsvorstän-
de, d. h. als Subjekte wirtschaftlichen Han-
delns nehmen lediglich eine Ersatzfunk-
tion wahr.

Hier ist in der Tat Radar gefragt, wenn
Wege erschlossen werden sollen, die in
Geschlechtergleichheit münden.

Die Themenbereiche Öffentliche Gü-
ter und Gender Budgeting bedeuten für
Feministische ÖkonomInnen die Heraus-
forderung, ihre Fachdisziplin aus der Pers-

Look at the world with women's
eyes (Motto der Weltfrauenkonferenz
1995 in Peking)

pektive der von Frauen außerhalb des
Markts geleisteten Arbeit ins Visier zu neh-
men. Die Haushaltsarbeit selbst, aber
auch ihre materiellen und immateriellen
Erträge werden der Kategorie der non-
tradeables zugeordnet, d. h. der Nicht-
Markt-Güter. Nontradeables können pri-
vat sein oder öffentlich, sie können kom-
modifiziert werden, d. h. zu Marktgütern
mutieren - oder auch nicht.

Unter dem Motto The Commodification
of everything? hat sich Ende 2003 über
die Mailing-Liste der International Associ-
ation of Feminist Economics (IAFFE) eine
wirbelnde Diskussion ereignet zur Frage,
ob und wie Hausarbeit bezahlt werden
kann und soll. Die Meinungen waren ge-
teilt und die Fronten nicht eindeutig. Im
Einklang mit dem neoklassischen/neo-
liberalen Mainstream sahen viele keinen
Grund, die Umwandlung unbezahlter in
bezahlte Arbeit zu behindern. Barbara
Bergmann, prominentes Mitglied des
1992 gegründeten Netzwerks, brachte
diese Strömung auf den Punkt mit dem
Satz: housework commodification is the
path to gender equality. Es sei illusorisch,
von Männern adäquate Beteiligung an
unbezahlter Arbeit zu erwarten.

Viele gaben zu bedenken, die Dele-
gation von Hausarbeit und Kinderbetreu-
ung schaffe zwar bezahlte Arbeit vor al-
lem für Migrantinnen, doch Arbeitsbedin-
gungen und Entgelt seien meist wenig
attraktiv. Ein männlicher Diskutant schlug
vor, Frauenarbeit im Haushalt durch öf-
fentliche Transfers zu unterstützen. Kon-
sens fand die Forderung nach einer staat-
lich gewährleisteten sozialen Infrastruktur
als unabdingbares Pendant weiblicher
Arbeit. Einige wenige beriefen sich auf die
soziale und kulturelle Dimension eines
non-market exchange.

Man rief in Erinnerung, dass ‚hetero-
doxies’, d. h. nonkonforme Wirtschaftsthe-
orien, dem Nicht-Markt besondere Auf-
merksamkeit widmen.

Jemand mahnte an, die Option zwi-
schen der Arbeit im patriarchalen Haus-
halt und den Bedingungen des patriarcha-
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len kapitalistischen Arbeitsmarkts sei dem
Potenzial von Frauen nicht angemessen.
Man war sich einig, dass die Fachdisziplin
der (feministischen) Wirtschafts- und Sozi-
alwissenschaften konfrontiert ist mit einem
außerordentlichen Bedarf an (nachholen-
der) Forschung zum Thema Frauenarbeit/
unbezahlte Arbeit.

Vor allem in der ökonomischen Popu-
lärliteratur findet sich in der jüngeren Ver-
gangenheit vermehrt der Verweis auf
Adam Smith als den historischen Vorden-
ker der globalen Marktwirtschaft. Auch kri-
tische Auseinandersetzungen mit der indu-
striellen Wirtschaftsweise nehmen inzwi-
schen häufiger auf Smith und den von ihm
erfundenen homo oeconomicus Bezug.

Eher selten tritt dabei in Erscheinung,
dass sich das Wort Ökonomie auf das Haus
und sein männliches Oberhaupt bezieht.
Noch seltener wird darüber nachgedacht,
dass auch die political economy eine Fa-
milienwirtschaft repräsentiert, deren Ord-
nungsprinzipien über den privaten Haus-
halt hinaus Gültigkeit beanspruchen. Selbst
nationale oder kulturelle Grenzen haben
dem Expensionsdrang dieses Musters kei-
nen Einhalt gebieten können.

Smith's vordringliches Anliegen, dem er
alles andere unterordnete, war die Steige-
rung der Arbeitsproduktivität durch Ar-
beitsteilung und Maschinen. Er war durch-
aus kein Frauenfeind und bescheinigte
seinen Zeitgenossinnen, dass ihre Fähig-
keiten denen von Männern nicht nachstan-
den. Doch sein besonderes Augenmerk
galt nicht dem Geschlechterverhältnis,
sondern Tätigkeiten, deren materieller Er-
trag hinter dem technisch Möglichen zu-
rück blieb. Vor allem personale Dienstleis-
tungen waren ihm ein Dorn im Auge. Er
verurteilte die Beschäftigung von Hausper-
sonal, weil dessen Lohn Ressourcen ver-
schlang, die dem Produktionsprozess vor-
enthalten blieben.

Smith äußert sich nicht zu den Kosten,
die auch von unbezahlter Hausarbeit ver-

Das Private im Öffentlichen

ursacht werden. Im Zweifel war es für ihn
selbstverständlich, die Gesamtleistung
des Haushalts einem männlichen Indivi-
duum zuzurechnen, das seinen Angehö-
rigen Unterhalt gewährt. Sozialer Zusam-
menhalt und personale Versorgung der
Haushaltsmitglieder waren auch und
nicht zuletzt eine Begleiterscheinung der
finanziellen Abhängigkeit der Familie
von seinem männlichen Oberhaupt.

Die Defizite einer auf materielle Pro-
duktion, d. h. auf die Herstellung originä-
rer tradeables eingeengten Sicht lagen
nicht auf der Hand, beeinflussten die un-
bezahlte Arbeit der Frauen jedoch nicht
weniger als den Erwerb der Männer. Wäh-
rend die Effizienz von Frauenarbeit nur
begrenzt steigerungsfähig war und der
Status häuslicher Versorgungsarbeit sank,
profitierten Männer vom Produktivitätsge-
winn materieller/gewerblicher/kapital-
gestützter Arbeit.

Eine Diskutantin aus der IAFFE-Liste
belustigt sich darüber, dass im modernen
Sprachgebrauch selbst Erziehung als
production gilt. Angesichts grassierender
Grenzüberschreitungen lassen sich Rück-
fragen an den Gründervater als Suchbe-
wegung nach einer auf Menschen bezo-
genen Wirtschaftsweise interpretieren.
Aber auch feministisch-ökonomischem
Denken ist es bisher nicht gelungen, die
Eindimensionalität des Wirtschaftens, die
Männlichkeit des Haushalts und den fest-
gefahrenen Diskurs über die soziale und
ökologische Dimension der Commodifi-
cation of everything schlüssig aufeinan-
der zu beziehen.

Es sind bisher nur wenige Stimmen, die
die hartnäckige Schieflage des Ge-
schlechterverhältnisses auf das ökono-
misch unausgelotete Verhältnis der Berei-
che öffentlich und privat oder die unge-
klärte Diskrepanz zwischen materieller
Produktion und personaler Dienstleistung
zurückführen. Dagegen ist es durchaus

Geschlechterperspektiven in der
Marktgesellschaft
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üblich, den umgekehrten Weg zu be-
schreiten und auf die Herausforderungen
der ökonomischen Entwicklung mit einem
neuen Geschlechterprofil zu reagieren.
Von Gender Mainstreaming erhofft man
sich die Lösung von Problemen, die in
den Verwerfungen der industriellen Ar-
beitsgesellschaft ihren Ursprung haben.

Nicht nur Frauen tun gut daran, die
Gleichzeitigkeit des Bekenntnisses zu
Gleichheit und Gerechtigkeit im Geschlech-
terverhältnis und die Wiederentdeckung der
Familie mit Neugier zu beobachten. Über
Jahrhunderte war die Familie der Ort, der
weibliche Arbeit in Nichtarbeit und die Selb-
ständigkeit von Frauen in Abhängigkeit ver-
wandelte. Andererseits honorierte der Ar-
beitsmarkt den Vorrang der Männer und
ihrer Tätigkeiten mit einem Familienlohn,
der zugleich ihre Überlegenheit dokumen-
tierte.

Angesichts dieser Konstellation reicht
der Geschlechterbezug nicht aus, um das
Gesamtsystem an neue Entwicklungen an-
zupassen. Verknüpfungen müssen erkannt,
Interdependenzen berücksichtigt werden.
Die höhere Produktivität der Güterproduk-
tion hat das Warenangebot wachsen und
den Anteil der Männer an Erwerbsarbeit
sinken lassen. Besonders betroffen sind
gering qualifizierte gewerbliche Arbeitneh-
mer. Dagegen expandiert der Dienstleis-
tungssektor und bietet Beschäftigung, die
auf das Profil von Frauen zugeschnitten ist.

Ökonomische Theorien haben sich bis-
her ebenso wenig wie der Arbeitsmarkt
daran gemacht, den Schatten des priva-
ten Haushalts zu verlassen und über ge-
schlechter- bzw. familiengerechtes Wirt-
schaften nachzudenken. Frauenlöhne blei-
ben ebenso wie das weibliche Arbeitsvo-
lumen dem Status des Zuverdiensts verhaf-
tet. Gleichzeitig ziehen sich Männer aus
der Familie zurück: mit der Zahl allein er-
ziehender Frauen wächst die Armut von
Kindern. Die Hegemonie des männlich
definierten Produzierens verbannt Hoffnun-
gen auf die innovative Kraft des Nicht-
Markts aus der Gegenwart ins Reich der
Utopie.

Mit dem Begriff Care hat die feministi-
sche Ökonomie aufzuzeigen versucht,
dass die personengebundene Arbeit der
Frauen mit der Rationalität der Waren-
produktion wenig gemein hat. Personale
Dienstleistungen bringen keinen Output
hervor, der wie ein Konsumgut verbraucht
werden kann. Personenbezogene Arbeit
ist auf Kommunikation, d. h. auf die Fä-
higkeit und Bereitschaft angewiesen, Im-
pulse aufzunehmen, auszutauschen, um-
zusetzen. Dies gilt für bezahlte und unbe-
zahlte Tätigkeiten gleichermaßen.

Das Bildungswesen bringt zum Vor-
schein, dass das Profil weiblicher Qualifi-
kation und Tätigkeit den breiteren Anfor-
derungen des 21. Jahrhunderts besser
entspricht als die traditionelle Orientie-
rung der Männer. Seit mindestens 30 Jah-
ren vollzieht sich ein Überholvorgang oh-
negleichen. Obwohl in die Qualifizierung
von Männern traditionell mehr öffentli-
ches Geld fließt als in Bildung und Ausbil-
dung von Frauen, fällt das männliche Ge-
schlecht Jahr für Jahr weiter zurück. Noch
nimmt der Arbeitsmarkt von dieser Diskre-
panz nur zögerlich Notiz, doch die Dyna-
mik der Marktgesellschaft ist tendenziell
unerbittlich. Die in jüngster Vergangen-
heit geäußerte Absicht der Bildungspoli-
tik, Männer im Bildungswesen (noch) deut-
licher zu unterstützen, wird den Vorsprung
der Frauen nicht einmal auf lange Sicht
behindern können.

Die Weltbank als eine der weltweit pro-
minentesten Agenturen neoliberaler Wirt-
schaftspolitik will im Interesse des Ge-
meinwohls auch das Geschlechterver-
hältnis deutlicher in das Marktgeschehen
einbeziehen. Unter dem Motto ‘We must
look for that which we have been trained
not to see’ hat sie bereits im Vorfeld der
Weltfrauenkonferenz 1995 öffentliche
Haushalte dazu aufgefordert, stärker in
Frauen als in Männer zu investieren, weil
das Humankapital von Frauen im Hin-
blick auf Wohlstand und soziales Wohl-
ergehen eine höhere Rendite verspricht
als das der Männer. Die Bank verweist auf
die hohen Kosten der Ungleichheit und
tadelt die Benachteiligung der Frauen
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durch die private Wirtschaft. Sie fordert
aktives Eingreifen der Politik, um das
Marktversagen gegenüber Frauen zu kom-
pensieren8.

8 „It is therefore essential that public policies work to
compensate for market failures in the area of gender
equality. These policies should equalize opportunities
between women and men and redirect resources to those
investments with the highest social returns.“ Weltbank
1995, Serie Development in Practice; Titel: Toward
Gender Equality - The Role of Public Policy, S. 1

Was hier mit Gleichheit gemeint ist,
bleibt ebenso vage wie der Verweis auf
Aufwand und Ertrag. Selbst der Begriff
social return bezieht sich im neoklassi-
schen/neoliberalen Denkhorizont nicht
unbedingt auf Lebensqualität und sozia-
le Versorgung. Ist hier auf Kosten doppel-
ter Belastung der Frauen auch das Priva-
te mitgemeint? Was ist Humankapital?
Handelt es sich um mehr als einen Para-
meter von Wirtschaftswachstum, Wohl-
standsvermehrung oder wenigstens Ar-
mutsvermeidung?

Unter solchen Gesichtspunkten ist es in-
teressant, auch die Gleichheitspolitik der
EU auf ihre Perspektiven zu untersuchen.
Woher kommt, wohin reicht Gender Main-
streaming, das einen fast universellen
Gleichheitsanspruch transportiert? Kann es
gelingen, anstelle des männlichen homo
oeconomicus ein Subjekt des Wirtschaf-
tens zu entwerfen, das nicht den patriar-
chalen Haushalt, sondern die vielfältigen
Bedürfnisse lebendiger Personen zur Gel-
tung bringt? Wie weit reichen Strategien
der Nichtdiskriminierung, wenn der indu-
striellen Wirtschaftsweise für die Arbeit der
Frauen die Kategorien fehlen?

Trotz seines hohen Anspruchs verbleibt
auch Gender Mainstreaming auf dem ver-
trauten ökonomischen Terrain. Gewünscht
wird eine höhere Erwerbsbeteiligung der
Frauen im Interesse der Wettbewerbsfä-
higkeit des europäischen Standorts im
globalen Markt. Maßgebend ist zum ei-
nen die Nutzung des weiblichen Potenzi-

Unter dem Dach der Gleichheit:
Das Paradox

als für die Stabilisierung ökonomischen
Wachstums, zum anderen die Senkung
der Dependenzraten. Wo immer Frauen
den Unterhalt für sich und ihre Kinder nicht
selbst erwerben, belasten sie Ehegatten
und Väter, aber auch öffentliche Haushal-
te, die verheirateten Männern Gratisleis-
tungen gewähren.

Feministische Ökonomiekritik fragt nach
Strategien, die den ausgeblendeten Nicht-
Markt einbeziehen, wenn es um die über-
fällige Modernisierung des Geschlech-
terverhältnisses geht.  Ist die Commodifica-
tion of everything der einzige Weg, um der
Existenzsicherung von Frauen mit ihren Kin-
dern eine solidere Basis zu verschaffen?
Welche Rolle und Identität ist dabei Män-
nern zugedacht? Eine wachsende Zahl
(potenzieller) Haushaltsvorstände entspricht
keineswegs dem Gardemaß autonomer
Männlichkeit, das der neoklassischen Ideo-
logie zugrunde liegt. Ist es wünschenswert,
ehemals männliche Verpflichtungen den
Frauen aufzubürden? Wie sähen öffentliche
Güter aus, die sich nicht von der obsoleten
Männerrolle, sondern von der Sicherung des
Gemeinwohls herleiten?

10 Jahre nach der Weltfrauenkonferenz
in Peking kommt aus der EU ein wenig er-
freuliches Resumé marktradikaler Politik.
Auf einer Konferenz zur demografischen
Herausforderung forderte Frauenkom-
missar Spidla eine neue Solidarität zwi-
schen den Generationen. Europa brauche
mehr Kinder, eine höhere Erwerbsbe-
teiligung der Frauen, eine bessere Betreu-
ung der Alten. Ohne gemeinsame Anstren-
gungen würde Frauen eine Last aufgebür-
det, die womöglich nicht zu tragen sei9.

Nicht zu erwarten ist, dass sich die Wi-
dersprüche und Paradoxien des Ge-
schlechterverhältnisses mit markttheore-
tischen Werkzeugen bearbeiten lassen.

Hier und dort erwachen Stimmen, die
vorhandenen marktbezogenen Strategien
Phantasielosigkeit bescheinigen. Eine fe-
ministisch-ökonomische Sicht könnte den
Diskursen Vielfalt und Farbe verleihen.

 9 Pressemeldung IP/05/898 vom 11. Juli 2005
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Öffentliche Infrastruktursysteme,
insbesondere netzgebundene,
und öffentliche Dienstleistungen

stehen durch Liberalisierungspolitiken,
Deregulierung und Privatisierung unter
Veränderungsdruck, der von diversen
Transformationsprozessen und veränder-
ten Rechtsetzungen begleitet wird. Eine tief-
greifende Veränderung der Versorgungs-
ordnung vollzieht sich (Spitzner 2004). Von
einem „Recht auf Versorgung“, wie es his-
torisch lediglich im jakobinischen Diskurs
thematisiert worden ist (Wolf/Spitzner
2002 sowie 2006), ebenso wie von Ge-
schlechtergerechtigkeit war allerdings
auch der Wohlfahrtsstaat weit entfernt.

Die sorgfältige Analyse der Praxen der
vor sich gehenden Transformation und
die empirische Auswertung bisheriger Ver-
änderungen im Hinblick auf Geschlech-
tergerechtigkeit und Nachhaltigkeit sowie
sozial-ökologische Implikationen hat be-
reits zur Entwicklung eines Infrastruktur-
und Transformations-Gender Impact
Assessments (InfraTrans-GIA) geführt
(Spitzner 2003) und dabei deutlich wer-
den lassen, dass es eines neuen gender-
justierten Publicness-Konzepts (ebenda)
bedarf, von dem her sich ein neuer Zu-
gang zu einem nachhaltigen und ge-
schlechtergerechten Staatsaufgaben-
verständnis entwickeln lässt. Davon las-

Gender-justierte Publicness - Verän-
derung von Staatlichkeit und Infra-
struktursysteme als öffentliches Gut
Voraussetzungen für Nachhaltigkeit,
Geschlechtergerechtigkeit und Sicherung der
Lebensgrundlagen (livelihood)

Meike Spitzner

sen sich - angesichts des Defensivcharak-
ters der allgemeinen Diskurse - offensivere
Haltungen und - angesichts hilflos prag-
matischer Resignation und Anpassung, et-
wa kommunaler Unternehmen und Ver-
waltungen (InfraFutur 2005) - initiativen-
reichere bzw. zielorientiertere Strategie-
und Handlungsmöglichkeiten erhoffen.

Zugleich erlaubt eine systematischere
Analyse der Transformationsprozesse eine
genauere Kenntnis der institutionellen In-
frastruktur der Gemeinwohl-Verankerung,
die - im genannten Spannungsverhältnis
und unter hier noch näher zu bezeichnen-
den Ambivalenzen - auch immer noch
selbst ein „öffentliches Gut“ darstellt: Sie
bildet (noch) ein Gegengewicht zu einer
Preisgabe der Gemeinwohlinteressens-
Verortung im Öffentlichen - im Politischen
(im Hannah Arendt'schen Sinne). Sie fun-
gieren im Moment noch als öffentlich-in-
frastrukturelle Puffer gegen extreme Nicht-
Nachhaltigkeitsfolgen neoliberaler Glo-
balisierungspolitiken, können jedoch ge-
rade die weichenstellenden Verluste der
nächsten Jahre und die tiefgreifendsten
und langfristig irreversiblen Veränderun-
gen der Staatlichkeit ausmachen. Ginge
es um Perspektivenentwicklung, so wären
hier die von Mascha Madörin 1998 ge-
forderten „Pflöcke“, die es einzuschlagen
gelte, möglicherweise zu finden. Strate-
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gisch bietet eine solche Analyse aber
auch einen Überblick über potentiell
mögliche politikwirksame Allianzen zu-
gunsten einer nachhaltigen Zukunft gen-
der-justierter Öffentlichkeit.

In der InfraTrans-GIA werden die der-
zeitigen Prozesse folgendermaßen ver-
standen: Die Fragen nach dem Gehalt
der Transformationsprozesse lassen sich
aus Gender-Perspektive insgesamt als
Fragen nach Veränderungen in der (Ver-

1. „Die Transformation bzw. Regulation von (netzgebundenen) Infrastrukturen berühren die Verbes-
serung der gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse bzw. deren Stagnation im Zusammenhang
mit der Krise der Versorgungsökonomie, die aufgrund der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung
bisher vor allem durch Frauen zu bewältigen versucht wird und werden muß. Transformation bzw.
Regulation von (netzgebundenen) Infrastrukturen sind deshalb als Transformation der Versor-
gungsordnung zu begreifen.

2. Die Transformation bzw. Regulation von (netzgebundenen) Infrastrukturen berühren die Verbes-
serung der gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse bzw. deren Stagnation im Zusammenhang
mit der (im Bereich Verkehr) traditionellen Nicht-Ermöglichung der Vielfalt (insbesondere in den
Lebensvollzügen und Lebensweisen von Frauen), die aufgrund der Orientierung des Allgemeinen
an geschlechts-spezifischen, gesellschaftlich männlichen Belangen - (überproportional homogenisier-
ten) Interessen, Geschlechterbildern, Relationalitäten einschließlich von Verhältnissen zu sozialen
Zusammenhängen und Körperlichkeit, Dispositionen und Rationalitäten - geschaffen wird. Transfor-
mation bzw. Regulation von (netzgebundenen) Infrastrukturen müssen entsprechend als Moderni-
sierung oder Überwindung von androzentrischen Rationalitäten in institutionellen
und prozeduralen Planungs- und Entscheidungszusammenhängen begriffen werden.

3. Die Transformation bzw. Regulation von (netzgebundenen) Infrastrukturen berühren die Verbes-
serung der gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse bzw. deren Stagnation im Zusammenhang
mit der Verfaßtheit/ Diskreditierung der traditionellen „Realisierung“ von Gemeinwesen- und Gemein-
wohl-Verantwortung. Diese machte in der Vergangenheit einerseits Frauen zu Objekten (staats-)
patriarchaler Fürsorge (für partielle „Anliegen“ von Frauen), andererseits - dies ging einher mit
Verallgemeinerungen von geschlechtsspezifischen (gesellschaftlich männlichen) Konstruktionen ei-
nes homo oeconomicus - weckte sie nicht rational begründete Erwartungen an die Gemeinwohl-
Leistungsfähigkeit erwerbswirtschaftlich Privater/ der privaten Wirtschaft. Transformation bzw. Regula-
tion von (netzgebundenen) Infrastrukturen sind daher als Transformation (Bedrohung oder
Erneuerung) des Öffentlichen zu begreifen.

4. Die Transformation bzw. Regulation von (netzgebundenen) Infrastrukturen berühren die Verbes-
serung der gesellschaftlichen Geschlechterverhältnisse bzw. deren Stagnation im Zusammenhang
mit der erheblichen geschlechtsspezifischen (gesellschaftlich männlichen) Durchdringung von Institu-
tionen, Rechtsetzung, Definition von Gegenstandsbereichen etc., die - u.a. aufgrund traditioneller
Ausblendung und Delegation der Gesamtverantwortung für die Herbeiführung von Geschlechterge-
rechtigkeit und Chancengleichheit an Frauen - traditionell geschlechtsspezifisch ungleiche Chancen
bietende Strukturen reproduzierten und modernisierten. Sie sind deshalb als Transformation
der Institutionalisierungsansätze für Geschlechter-Gleichstellung (bzw. Modernisie-
rung oder Überwindung der institutionellen Ausgrenzung der Repräsentanz von
Gleichstellungsanliegen) zu begreifen.“ (Spitzner 2003)

teilung, Qualität, Reichweite, akteursmä-
ßigen bzw. institutionellen Verankerung
der) Verantwortung für Gemeinwohl dar-
stellen (Spitzner 2003).

Dabei spielen vier Dimensionen vor
dem Hintergrund von Genderproblema-
tiken der herkömmlichen Staatlichkeit und
im Hinblick auf Geschlechtergerechtigkeit
und Nachhaltigkeit eine besondere Rol-
le für die Analyse:

Die systematischere Analyse der Öf-
fentlichkeit von Infrastruktursystem-Ent-
scheidungen und somit der Verortung von
infrastruktureller Gemeinwohl-Verantwor-

tung im Öffentlich-Politischen lässt im Hin-
blick auf die laufenden und anstehenden
Transformationsprozesse folgende Aspek-
te in die Betrachtung rücken:
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Öffentliche Institutionen

• Institutionen als Wo-Man-Power: Pro-
fessionelle Akteure, Verortung der Ge-
meinwohl-Verantwortung

• Institutionalisierung „öffentlichen Be-
langs“ (Beispiel: Kampf der Frauenbe-
wegung um Anerkennung von Frauen
als „Träger öffentlicher Belange“; Ver-
ankerung in Hessen)

• öffentlich institutionalisierte Rationali-
täten - Rationalitäten für Politikfähig-
keit

Öffentliche Planungs- und Ent-
scheidungs-Verfahren

• Herstellung „öffentlicher Legitimität“ -
Erhalt öffentlichen Legitimierungsbe-
darfs

• „Abwägungstatbestände“ - Anerken-
nung öffentlicher Ziele: (Das Beispiel
Landesplanungsgesetz Niedersachsen
und Aufnahme von Gleichstellungszie-
len in ein Fachgesetz)

• Beweislast-Verteilung - Beweislast-Um-
kehr: Öffentliche Bringpflichten (öffent-
liche Rechtfertigung durch sachliche
Argumentation, Daten-Generierung,
Beleg-Notwendigkeiten etc.)

Öffentlicher Raum

• Irreversibilität - investive Aspekte

• „Öffentliche“ Nutzungen unter priva-
tem „Hausrecht“: Aushäusige Hausar-
beit und aushäusige Hausherren

• Öffentlicher und adressierfähiger Ort
politischer Entscheidung: parlamenta-
rische Demokratie - demokratisches
Parlament (öffentliche statt private Le-
gislative)

Öffentliche Zeit

• Parlamentarisch-öffentliche Beratung -
und Beschleunigungsgesetze

• Die Zeit-Investitionen privatwirtschaftli-
cher Lobby, Zeit-Ressourcen ver-
schlankter Exekutiven und der zivil-par-

tizipative Zeitaufwand für Vergeblich-
keitserfahrungen

• Zeitfenster und Öffentlichkeit: Entschei-
dungen

Öffentliche Reproduktion

• Erhalt, Pflege, Unterhalt, Rehabilitati-
on, Wartung, Reparatur in Infrastruktur-
systemen: öffentliche „Apparate“ und
„Pflichtenhefte“

• Redundanz-Abbau - ingenieurliche
„mehrfache Sicherheiten“

Öffentliches Recht

• Zivilrecht - Strafrecht - Verwaltungs-
recht

• Staats-Anwaltschaft und privatförmig
organisierte Sorgearbeit

• Verteilung der Beweislasten: Haftungs-
recht und marktvermittelte Bereitstel-
lung öffentlicher Güter und Dienstleis-
tungen

• Neue Schutzbedürftigkeiten: Bürgerli-
che Rechtsinstitutionen unter Vermarkt-
lichungs-Bedingungen. Vom „Schutz“
der BürgerIn zum Schutz der Verbrau-
cherIn zum Schutz der SteuerzahlerIn?

• Gewährleistungspflichten: Risikofreu-
den, Zeithorizonte, Konkursfähigkeit -
verlässliche Verlässlichkeit oder Verlas-
senheit?

• „Öffentliche“ Ausschreibungen, öffent-
liche Infrastruktur-Verträge zwischen
EU-rechtlichem „Besteller“-Staat und
„Anbieter“-Unternehmen - und „Nut-
zer“-BürgerIn: Lücken im neuen Drei-
eck der Vertragsschließung (nachhal-
tig öffentlicher Vertragsschluss?)

• Verhandlung des Kleingedruckten:
Wer verhandelt den Vertrag der Nut-
zerInnen? Neue Rechtslücken im alten
Recht: Rechtslöcher, wo öffentliche
Dienstleistungen qua öffentlicher insti-
tutioneller Form als garantiert voraus-
gesetzt wurde (Beispiel Telefonsystem
der Post; Beispiel Sozialtarife; Beispiel
Sozialgesetze)
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Öffentliche Regelwerke

• „Untergesetzliche Regelwerke“ und in-
frastruktursystemische Grundlagen:
Normung

• nicht-exekutive „Gesetzgeber“: Die
nicht-öffentliche(n) Organisation(en)
öffentlicher Gesetzgebung (Beispiel:
Organisation Todt - FGSV; Beispiel EU
-Normausschüsse; Beispiel RAS-Q)

Öffentlicher Zweck

• gemeinwirtschaftliche Unternehmen:
Fortbestand eines kleinen Unter-
schieds?

• Gemeinnützigkeit

Öffentliche Güter: Nutzbarkeiten
und Qualitäten

• EU-Turn im Öffentlichkeitsbegriff: Aus
„gemeinwirtschaftlichen Leistungen“
werden „freie Markt-Zugänge“

• Akzeptabilität oder Akzeptanz? Exklu-
sionen: Gebrauchsfähigkeit von öf-
fentlichen Infrastruktursystemen für das
Private - private Nach-“Frage“ nach
öffentlichen Dienstleistungen

Das, was in der politikberatenden Ge-
schlechterverhältnisforschung als „dop-
pelte Privatisierung“ (Spitzner 2003;
Wichterich 2003; von Braunmühl/ von
Winterfeld 2003) bezeichnet worden ist,
hat demnach mit der Transformation eine
perspektivisch noch tiefgreifende, selten
verstandene und - selbst unter den je iso-
liert betroffenen Institutionen und institu-
tionellen Akteuren - kaum je thematisierte
Reichweite in Bezug auf Geschlechterge-
rechtigkeit und Nachhaltigkeit, ihre Di-
mensionen und deren Interlinkages.
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